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Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und
des Bundeskanzleramtes

1. Abgeordneter
Ernst-Reinhard
Beck
(Reutlingen)
(CDU/CSU)

WelcheDenkmäler(Gedenkstätten/Gedenkta-
feln/Mahnmaleetc.) desBundesfür im Natio-
nalsozialismus verfolgtePersonengruppengibt
esin Berlin, und wie hoch sind die Kosten für
die jeweiligejährlicheDenkmalunterhaltung?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 13. Oktober 2003

Es gibt in Berlin die Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik
Deutschlandin der Neuen Wache,die allen Opfern von Krieg und
Gewaltherrschaft gewidmet ist. Errichtet wird derzeit ferner das
Denkmal für die ermordetenJudenEuropas.

Für den jährlichenUnterhalt der NeuenWachesind 18000Euro eta-
tisiert. In denJahren2003und 2004sind jeweilszusätzlich52000Eu-
ro für eine Sanierungsmaûnahme veranschlagt.Zum jetzigen Zeit-
punkt können die Unterhaltungskostenfür das Denkmal für die er-
mordetenJudenEuropasnochnicht beziffertwerden.

2. Abgeordneter
Manfred
Grund
(CDU/CSU)

Was hat der Chef des Bundeskanzleramtes,
StaatssekretärDr. Frank-Walter Steinmeier,
bis zur Anhörung desdisziplinaren Vorermitt-
lers Dr. Burkhard Hirsch vor dem 1. Unter-
suchungsausschuss der 14. Wahlperiode am
28.Juni 2000 unternommen, damit die auch
im Vorermittlungsverfahren der Bundesdiszi-
plinarordnung geltendenGrundsätzeder Of-
fenheit und der verfahrensrechtlichen Fürsor-
ge gegenüberden Betroffenen im Sinne der
Bundesdisziplinarordnungbeachtetwerden?

Antwort des Staatsministers Rolf Schwanitz
vom 14. Oktober 2003

Der Chef desBundeskanzleramteshat am 2. Februar2000die Einlei-
tung desdisziplinarenVorermittlungsverfahrensveranlasst.In diesem
Vorermittlungsverfahrensind die Schutzvorschriftender Bundesdiszi-
plinarordnung zugunstenaller Zeugenund möglicherweiseBetroffe-
nen zur Anwendung gekommen.Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind über den Gegenstandder Ermittlungen als möglicheBetroffene
durchDr. BurkhardHirsch offen unterrichtetund selbstfrühzeitigan-
gehörtworden.In der Antwort zu Frage38 der Bundesregierung auf
die Kleine Anfrageder CDU/CSU-Bundestagsfraktion ¹Tätigkeit und
Auftreten desSonderermittlers im Bundeskanzleramtª vom 4. Dezem-
ber 2000 (Bundestagsdrucksache 14/4915) wurde hinsichtlich des
Aspekts der verfahrensrechtlichenFürsorge bereits ausgeführt,dass
Dr. Burkhard Hirsch zur Verfahrensbeschleunigung auchMitarbeiter
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zur Seitegestelltwurden. Insgesamtwar der Umfang der Vorermitt-
lungenauf dasNotwendigebeschränkt.

3. Abgeordneter
Manfred
Grund
(CDU/CSU)

Hat Dr. Burkhard Hirsch alsErmittler im dis-
ziplinaren Vorverfahren vor Abschlussseines
dem Chef des Bundeskanzleramtes vorgeleg-
ten Berichts bzw. vor seiner Anhörung vor
dem 1. Untersuchungsausschussder 14.Wahl-
periodeam 28.Juni 2000aktivenoder ehema-
ligen Bediensteten des Bundeskanzleramtes
gemäû §26 Abs.2 Bundesdisziplinarordnung
eröffnet, welche konkreten dienstlichen Ver-
fehlungenihnen zur Last gelegtwerden,und
wennnicht, hat diesder Chef desBundeskanz-
leramtes, Staatssekretär Dr. Frank-Walter
Steinmeier,gebilligt?

Antwort des Staatsministers Rolf Schwanitz
vom 14. Oktober 2003

Nein. Zu diesemZeitpunkt war das Vorermittlungsverfahren gegen
unbekannt mit Billigung des Chefs des Bundeskanzleramtesnoch
nicht abgeschlossen.

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

4. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung
zu, dassChristen in der Türkei die Religions-
ausübungerheblicherschwert wird, und wenn
ja, welcheMaûnahmenunternimmt die Bun-
desregierung, um einefreie Religionsausübung
der Christenin der Türkei zu befördern?

Antwort der Staatsministerin Kerstin Müller
vom 10. Oktober 2003

Die türkische Verfassung garantiert in Artikel 24 die Religions-
und Gewissensfreiheit. Die AusübungandererReligionenals der des
(sunnitischen)Islam unterliegt jedoch erheblichen rechtlichen und
administrativen Einschränkungen. Die individuelle Glaubensfreiheit
wird zwar im Groûen und Ganzenrespektiert,eine umfassendeGa-
rantie der Religionsfreiheit für religiöseMinderheiten als Gruppe ist
jedoch nicht gewährleistet.Betroffen sind auch verschiedenechristli-
cheGemeinschaften, derenMitglieder ca.1%der türkischenBevölke-
rung ausmachen.

Nach Auffassungder Bundesregierungist die an konkreteBedingun-
gen geknüpfteEU-Beitrittsperspektivefür die Türkei ein wirksames
Instrument, um die Türkei zu Reformen± auchim Bereichder Religi-
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onsfreiheit± zu bewegen.Voraussetzungfür die Aufnahmevon EU-
Beitrittsverhandlungenmit der Türkei ist die vorherigeErfüllung der
politischen Kopenhagen Kriterien: Achtung von Menschenrechten,
Minderheitenschutz,Demokratieund Rechtsstaatlichkeit.

Geradeauchwegender Defizite im Bereichder freien Religionsaus-
übung sieht die EU-Kommission dieseKriterien noch nicht als voll-
ständigerfüllt an.

Zur Unterstützungvon Reformen hat die EU die so genannteBei-
trittspartnerschaft für die Türkei verabschiedet (Mai 2003).Bezüglich
der Verwirklichung der Religionsfreiheit enthält sie folgendeForde-
rungen:

¹Anpassung und Umsetzungder Rechtsvorschriften über die Aus-
übung des Rechts auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
durch alle Menschenund ReligionsgemeinschaftengemäûArtikel 9
der EuropäischenMenschenrechtskonvention. Schaffungder Voraus-
setzungenfür die Funktionsfähigkeit dieserGemeinschaftenin Ein-
klang mit den Praktiken der EU-Mitgliedstaaten.Dazu gehörender
rechtlicheund gesetzlicheSchutzder Gemeinschaften, ihrer Mitglie-
der und ihrer Vermögenswerte, Unterricht, Ernennung und Ausbil-
dung von Geistlichensowiedie Wahrnehmungder Eigentumsrechte
im Einklang mit Protokoll Nr. 1 der EuropäischenMenschenrechts-
konvention.ª

Die türkischeRegierunghat in den letzten Monaten Reformgesetze
verabschiedet, die insbesondere zu einer Stärkung des Eigentums-
rechts für nichtmuslimischeMinderheiten führen sollen. Auch die
Bestimmungenzum Bau von christlichenGebetsstätten wurden gelo-
ckert. Zu anderenForderungender Beitrittspartnerschaftmüssenaus
Sichtder BundesregierungnochMaûnahmenergriffen werden.

Mit den anderenEU-Mitgliedstaatenerwartet die Bundesregierung,
dassdie Türkei die notwendigen Reformenzur Vorbereitungauf den
EU-Beitritt vorrangigvorantreibtund hat diesu. a. in Gesprächenmit
Ministerpräsident RecepTayyip Erdogan am 3. September2003 er-
neut unterstrichen. Im Rahmen der deutsch-türkischenMenschen-
rechtskonsultationen am 28.August 2003 in Berlin wurden Defizite
bei der Verwirklichung der Religionsfreiheit für christlicheGemein-
schaftenin der Türkei ausführlich angesprochen.

5. Abgeordnete
Sibylle
Laurischk
(FDP)

Wurde die UmsetzungdesPunktes24 (Euro-
distrikt) der GemeinsamenErklärung zum
40.JahrestagdesElysØe-Vertragesim Rahmen
der deutsch-französischenRegierungskonsulta-
tionen am 18.September 2003 in Gesprächen
anderer Bundesminister erörtert, und welche
Absprachenwurdengetroffen?

Antwort des Staatsministers Hans Martin Bury
vom 10. Oktober 2003

In der GemeinsamenErklärung zum 40. JahrestagdesElysØe-Vertra-
ges vom 22. Januar 2003 haben die deutscheund die französische
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Regierungbeschlossen,die SchaffungeinesEurodistrikts Straûburg/
Kehl-Ortenauzu unterstützen,um die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeitnochbürgernäherzu gestaltenund dort eineZukunftswerk-
stattmit Modellcharakter für andereGrenzregioneneinzurichten. Die
französischeEuropaministerin No•lle Lenoir und ich habengemein-
sam mit den beteiligten Kommunalvertretern am 30. Juni 2003 in
Straûburg Eckpunkte für das weitere Verfahren des Projekts Euro-
distrikt Straûburg/Kehl-Ortenau beschlossen. Darin ist vereinbart
worden, dasszunächstdie Kommunen für die Konkretisierung des
Projektsverantwortlich sind.Hierzu wurdedie Gründungeinerbilate-
ralen Arbeitsgruppe auf kommunaler Ebene vereinbart, die ihre
Arbeit nochnicht abgeschlossenhat.

Im Rahmender 81. deutsch-französischenRegierungskonsultationen
am 18.September 2003in Berlin wurdeder Standder Umsetzungdes
Projektessowohl im Ministerrat als auch in meinembilateralen Ge-
sprächmit der französischen Europaministerin No•lle Lenoir ange-
sprochen.Dabei haben No•lle Lenoir und ich die Erwartung zum
Ausdruck gebracht,dassdie kommunaleArbeitsgruppezügig Ergeb-
nissevorlegt, auf deren Grundlage die Gründung des Eurodistrikts
Straûburg/Kehl-Ortenauerfolgen kann. Darüber hinaus haben wir
das groûe Interesse anderer Regionen im deutsch-französischen
Grenzgebietan der Entwicklung von Eurodistrikten und den damit
entstehendenWettbewerbder Regionenausdrücklich begrüût.

Die Bundesregierung und die französischeRegierunghabenbekräf-
tigt, dasssie diesenProzessgegebenenfallsflankierend unterstützen
werden.Angesichtsder hohenBedeutungder Verkehrsanbindung in
den deutsch-französischenGrenzregionengehört dazu der Ausbau
der Verkehrsinfrastruktur durch die Vernetzungder Schnellbahnver-
bindungen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern

6. Abgeordneter
Bernd
Heynemann
(CDU/CSU)

In welcherForm und wannist eineKommuni-
kationsabstimmung zwischen Bundeswehr,
Polizei und TechnischemHilfswerk (THW)
(Bundesministerium des Innern und Bundes-
ministerium der Verteidigung) im Katastro-
phenfallgeplant?

Antwort des Staatssekretärs Lutz Diwell
vom 9. Oktober 2003

Nach der grundgesetzlichen Aufgabenverteilung sind gemäû Arti-
kel 30 GG die Länder zuständigfür die Gefahrenabwehr in Friedens-
zeitenund den Katastrophenschutz. Bei überörtlichenGroûschaden-
sereignissen/Katastrophen sehendie Ländergesetze (mit Ausnahme
der Stadtstaaten) die unteren Katastrophenschutzbehörden(Kreis-
und Stadtverwaltungen) für die nichtpolizeilicheGefahrenabwehr vor.

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/1772 ± 4 ±



Die Bundeskontingente(Bundeswehr,Bundesgrenzschutz und Techni-
schesHilfswerk) unterstützen auf Anforderung gemäûArtikel 35 GG
(Amtshilfe; Katastrophenhilfe) die Kräfte der Länder und werden
grundsätzlichvon den zuständigenStelleneingesetztund koordiniert.
Die einzelnen Bundeskontingente entsenden Fachberater/Verbin-
dungsbeamte/Verbindungsoffiziere in die örtlichenStäbe.

Die Dienststellen desTHW stehen,auchzu ¹Friedenszeitenª, auf den
jeweiligen Ebenen (Ortsverband, Geschäftsstelle,Landesverband,
Bundesleitung)in ständigemKontakt zu den entsprechendenDienst-
stellen von Bundeswehrund Bundesgrenzschutz (BGS-Inspektion,
BGS-Amt, BGS-Präsidien,BGS-Direktionen/Wehrbereichskomman-
do und einzelneStandorteder Bundeswehr).Die jeweiligenAnsprech-
partnersindbekannt.GemeinsameÜbungenwerdendurchgeführt.

Der überörtliche/überregionaleEinsatzder THW-Einheitenwird von
der Operationszentrale bzw.einemLeitungs-und Koordinierungsstab
in der THW-Leitung koordiniert. Von dort auswird für den rein ope-
rativen Bereichder Kontakt zu den andereneingesetzten Bundeskon-
tingentengehalten.

WährenddesEinsatzesbeim Hochwasserim August 2002 liefen alle
Lage-und Stärkemeldungender eingesetztenKräfte in der Koordinie-
rungsstelleHochwasserbeim LagezentrumBMI zusammenund wur-
denentsprechend weiterverteilt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz

7. Abgeordnete
Sibylle
Laurischk
(FDP)

War Punkt 24 (Eurodistrikt) der Gemeinsa-
men Erklärung von Bundeskanzler Gerhard
Schröderund StaatspräsidentJacquesChirac
vom 22.Januar 2003 zum 40.Jahrestagdes
ElysØe-Vertrags Thema des Gesprächs der
Bundesministerin der Justiz, Brigitte Zypries,
und ihresfranzösischenAmtskollegenDomini-
que Perben im Rahmen der deutsch-franzö-
sischenRegierungskonsultationenam 18.Sep-
tember2003,und waswurdeim Einzelnenmit
welchenErgebnissenbesprochen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 9. Oktober 2003

Bei demgenanntenTreffen wurdenicht über dasThemaEurodistrikt
gesprochen.
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8. Abgeordneter
Marco
Wanderwitz
(CDU/CSU)

Wie hat sichseit Inkrafttreten desBetreuungs-
gesetzesdie Zahl der gesetzlichenVertretun-
gen, unterschiedennach Kalenderjahren, ent-
wickelt, und wie erklärt sich die Bundesregie-
rung dieseEntwicklung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 13. Oktober 2003

Das Bundesministerium der Justizführt auf der Grundlageder Anga-
bender Landesjustizverwaltungen

± die Zusammenstellung der Geschäftsübersichtender Amtsgerichte
zur freiwilligen Gerichtsbarkeit(GÜ 2) und

± seit 1992,dem Jahr desInkrafttretensdesBetreuungsgesetzes,die
Sondererhebung¹Verfahren nachdemBetreuungsgesetzª.

Danachhabensichdie Betreuungszahlen wie folgt entwickelt:

Jahr
AngelegenheitendesVormundschaftsgerichts

Betreuungen
EsbliebenamJahresendeanhängig:

1992 418956

1993 433589

1994 519005

1995 600023

1996 661056

1997 713142

1998 768201

1999 826520

2000 886265

2001 949733

2002 1009134

Die Angabenvon 1992und 1993enthaltenkeine Meldungenfür die
neuenLänder, das Jahr 1994 enthält keine Meldungen für Sachsen.
Für Baden-Württembergist nur der badischeLandesteilerfasst,da im
württembergischenLandesteilweitgehenddie Notariate für das Be-
treuungsverfahrenzuständigsind.

WeitereZahlenangaben finden sich bei Sellin/Engels,¹Qualität, Auf-
gabenverteilung und Verfahrensaufwand bei rechtlicher Betreuungª,
rechtstatsächliche Untersuchungim Auftrag desBundesministeriums
der Justiz,Köln 2003,S.21 f.; Deinert, BTPrax2002,S.204ff.; ders.
in: HeidelbergerKommentar zum Betreuungs-und Unterbringungs-
recht, Rz. 89 ff. zu §1897 BGB und ders. auf seiner homepage
http://home.t-online.de/home/Horst-Deinert/Zahlen.htm.
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Für das Ansteigender Betreuungsverfahren werden folgendeUrsa-
chengenannt:

± demographischeEntwicklung mit Zunahme demenziellerErkran-
kungen,

± Zunahmeder Ein-Personen-Haushalte,

± Nachholbedarf in denneuenLändern,

± VereinfachungdesVerfahrensder Betreuerbestellung,

± falschesVerständnisvon rechtlicher Betreuungund

± allgemeineVerrechtlichung der Gesellschaft in Verbindung mit
dem hohen Bekanntheitsgrad des Betreuungsrechts und seinem
Funktionieren.

WeitereErläuterungenfinden sichbei Sellin/Engels,a.a.O. S.47 f.

9. Abgeordneter
Marco
Wanderwitz
(CDU/CSU)

Wie habensich seit Inkrafttreten des Betreu-
ungsgesetzesdie Kosten für die gesetzlichen
Vertretungen,insbesonderedie Kostenfür den
so genanntenAufwendungsersatz, insgesamt
und durchschnittlich pro Vertretung entwi-
ckelt, und wie prognostiziertdie Bundesregie-
rung die Kostenentwicklung auf diesemGebiet
für die Zukunft?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 13. Oktober 2003

Der Bundesregierung liegen folgendeErkenntnisseaus der Sonder-
erhebung¹Verfahren nachdemBetreuungsgesetzªvor.

Jahr ZahlungenausderStaatskassefür Baden-
Württemberg Bayern Berlin Brandenburg

1992 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

134 602 4 5

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

89 94 15

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

187 780 5 42

1993 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

318 2142 229 27

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

499 2350 263 11

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

808 6062 219 423
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Jahr ZahlungenausderStaatskassefür Baden-
Württemberg Bayern Berlin Brandenburg

1994 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

744 5974 408 282

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

867 3578 369 291

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

1727 8392 401 2115

1995 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

1264 9251 328 653

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

1257 5812 427 345

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

2820 11608 499 1766

1996 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

3891 14959 319 2355

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

2262 9138 602 826

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

5487 20962 827 3069

1997 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

4899
67535

17922 422 2859

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

2639
56192

12100 433 702

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

6924
737396

26012 617 3761

1998 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

5985
24072

22295 607 4350

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

3313
51386

17446 947 1125

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

7806
358960

28697 921 5210

1999 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

6995 25610 274 4399

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

6005 16923 1213 1370

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

10581 38107 1269 6168

2000 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

8302 32478 533 6796

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

6964 21099 1494 2230

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

11705 47120 1619 9048

2001 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

10459 29846 424 8617

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

8566 19993 1072 2924

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

14693 40597 1282 12100
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Jahr ZahlungenausderStaatskassefür Baden-
Württemberg Bayern Berlin Brandenburg

2002 Aufwendungsersatz Anzahl
Gesamtbetrag in
Euro

12620
1345736

44825
5436741

4989
401257

8255
670102

Aufwandsentschädigung Anzahl
Gesamtbetrag in
Euro

17721
3340061

20976
6175536

1383
487468

4249
1361886

Vergütung Anzahl
Gesamtbetrag in
Euro

18072
13925604

56366
26442644

3678
4414073

12981
5762690

Jahr ZahlungenausderStaatskassefür Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-
Vorpommern

1992 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM 219496

451

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

111

Vergütung Anzahlder Fälle
DM 5260

555 13

1993 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

712
469068

231

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

211
3600

63

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

752
83514

125

1994 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

1875 756 1199

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

338 785 581

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

1402 2013 488

1995 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

1505 1503 2495

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

564 1810 684

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

1581 4000 2495

1996 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

1385 1746 3748

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

605 1905 1557

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

1523 3921 4025

1997 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

1232
894677

4531

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

629
235180

3068

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

1573
2395921

5338
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Jahr ZahlungenausderStaatskassefür Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-
Vorpommern

1998 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

1777
846485

5715

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

677
302487

2450

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

1925
3771468

6378

1999 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

1730
675339

5401

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

747
489046

3897

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

1939
7267073

6800

2000 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

2428 8563

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

814 3965

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

2660 8983

2001 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

2221 8769

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

892 4704

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

2466 10704

2002 Aufwendungsersatz Anzahl
Gesamtbetrag in
Euro

1711 12633

1649809

11454

1951407
Aufwandsentschädigung Anzahl

Gesamtbetrag in
Euro

490 7678

2618277

4737

1133113
Vergütung Anzahl

Gesamtbetrag in
Euro

1711 20009

17056823

13940

7018574

Jahr ZahlungenausderStaatskassefür Nieder
sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz Saarland

1992 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

582 1054 151
49975

62

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

293 402 47
19242

13

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

515 1307 121
179649

79

1993 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

2161 7716 684
197033

204

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

4377 4752 883
264718

112

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

3473 16881 932
626541

173
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Jahr ZahlungenausderStaatskassefür Nieder
sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz Saarland

1994 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

3271 9518 1584
415210

296

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

5043 6667 1572
522139

428

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

5601 12941 1972
1957564

489

1995 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

4306 16028 2573
510515

946

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

6989 9982 2624
969368

798

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

8891 23517 3516
4075342

915

1996 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

6187 31500 3673
905692

1534

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

8627 13805 3349
1309319

901

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

13513 45446 4919
6610440

1109

1997 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

9089 46366 5603
1453268

1032

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

10838 16082 3932
1575989

1213

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

19385 55868 6609
8638307

1797

1998 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

10807 59247 6612
1580919

1200

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

11870 20864 4686
2007221

1359

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

22178 69040 8188
11136630

2293

1999 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

12380 58784 4886
1105645

1460

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

16247 24720 3106
1804958

1521

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

26991 86108 7192
8259756

2837

2000 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

14346 68154 9132
2285984

1969

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

19270 28200 6286
4014846

2229

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

30869 99304 12988
15817929

2695

2001 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

17564 82705 10888
2783435

1634

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

22044 32685 6990
4307651

2095

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

36148 117996 14888
18156839

3241
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Jahr ZahlungenausderStaatskassefür Nieder
sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz Saarland

2002 Aufwendungsersatz Anzahl
Gesamtbetrag in
Euro

13281

1354705

91675

7974411 1330428
Aufwandsentschädigung Anzahl

Gesamtbetrag in
Euro

18912

6841286

38552

11485848 2674325
Vergütung Anzahl

Gesamtbetrag in
Euro

43259

29070134

126503

79590085 11141214

2956

3101744

Jahr ZahlungenausderStaatskassefür Sachsen Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein Thüringen

1992 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM 10802

5 113
2534

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM 5431

1 60
461

Vergütung Anzahlder Fälle
DM 4097

97
1839

1993 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM 38225

203 304
24802

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM 49932

171 1586
28743

Vergütung Anzahlder Fälle
DM 223633

223 368
131850

1994 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM 242244

677 504
157875

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM 331489

669 2365
114769

Vergütung Anzahlder Fälle
DM 2253880

1998 774
1028943

1995 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM 667333

2449 969
260534

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM 884589

871 2204
302508

Vergütung Anzahlder Fälle
DM 6029569

3911 1544
3458310

1996 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM 1157383 542334

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM 1511346 650142

Vergütung Anzahlder Fälle
DM 10881768 6274444

1997 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM 1482083

6044
1058412 757016

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM 1679656

3600
2176164 512730

Vergütung Anzahlder Fälle
DM 13852342

7753
8645556 9433996
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Jahr ZahlungenausderStaatskassefür Sachsen Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein Thüringen

1998 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM 1595449

5443
914944 598147

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM 1992750

2658
2151272 961621

Vergütung Anzahlder Fälle
DM 17637011

8509
10002950 11383174

1999 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

18230
2376491

7564
1108571

3983
604657

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

6309
2850651

4736
3378251

3258
1770443

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

22893
17954108

10744
13379735

11439
15517236

2000 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

21679
2415586

10755
1132314

3942
630640

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

7208
4088718

5438
4173973

3715
2513599

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

27647
23464332

14445
13216207

13801
17851043

2001 Aufwendungsersatz Anzahlder Fälle
DM

22887
2686132

8974
1408861

4916
711692

Aufwandsentschädigung Anzahlder Fälle
DM

7498
4521926

6840
4880253

3907
2451873

Vergütung Anzahlder Fälle
DM

26675
20019403

14010
13018077

13804
18563319

2002 Aufwendungsersatz Anzahl
Gesamtbetrag in
Euro

26812

1589317

10712

2121508 740305

3089

331903
Aufwandsentschädigung Anzahl

Gesamtbetrag in
Euro

9877

3099308

6788

1758612 2496630

5872

1747045
Vergütung Anzahlder Fälle

Gesamtbetrag in
Euro

33693

14100195

19067

10717526 7997264

18177

11915078

Anmerkung
1992 Bremen:Anzahl der Fälle insgesamt788(ohneweitereAufschlüsselung).

Mecklenburg-Vorpommern:Angabenbeziehensichnur auf das2. Halbjahr 1992.
Thüringen:Angabenbeziehensichnur auf denZeitraumvom 1. April bis31.Dezember1992.

1996 Hamburg:Gesamtbetrag1373549DM (ohneweitereAufschlüsselung).
Sachsen-Anhalt:Anzahl der Fälle insgesamt11281(ohneweitereAufschlüsselung).

1997und 1998 Baden-Württemberg:Die angegebenenBeträgegehörenzu den Meldungen der Notariate aus dem LG-Bezirk
Stuttgart.Hier wurdenteilweiseDM-Beträgeund teilweisedie Anzahl der Fälleangegeben.

2002 Baden-Württemberg(LandgerichtHeilbronn): Gesamtbetragin Euro wurdenicht von allenNotariatenmitgeteilt.
Bremen:ZuzüglichAmtsgerichtBremen-Blumenthal481Fälle (ohneweitereAufschlüsselung);
Gesamtbetrag3010920Euro wurdenicht getrennterfasst.
Rheinland-Pfalz:Fallzahlensindnicht feststellbar.
Saarland:Zahlenzu Aufwendungsersatzund Aufwandsentschädigungwurdennicht getrennterfasst(Anzahl 2837
und Gesamtbetrag951104Euro).
Schleswig-Holstein:Fallzahlenwerdennicht erhoben.
Hamburg:Zahlenliegennicht vor.

Die Bundesregierunggeht davonaus,dasssich mit einer Umsetzung
der Vorschlägeder Bund-Länder-Arbeitsgruppe¹Betreuungsrechtª,
abgedrucktin ¹Betrifft: Betreuung ± Band 6ª, Recklinghausen 2003,
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der Anstiegder Betreuungenverlangsamenund durch einePauschali-
sierungder Vergütungender Kostenanstiegbegrenzenlässt.

10. Abgeordneter
Marco
Wanderwitz
(CDU/CSU)

Wie hoch ist der aktuelle Stand der gesetz-
lichen Vertretungennach dem Betreuungsge-
setz?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 13. Oktober 2003

Da die gerichtlichenVerfahrensstatistiken jeweilszum Jahresendeab-
geschlossenund im Laufe desFolgejahreszusammengestellt werden,
liegen der Bundesregierung über die Zahl der am Jahresende2002
anhängigenBetreuungsverfahrenhinauskeineErkenntnissevor.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit

11. Abgeordneter
Max
Straubinger
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierungdie im Be-
richt der ¹PassauerNeuenPresseªvom 7. Ok-
tober 2003 beschriebeneTatsache,dass 33
Mitarbeitern des SchlachthofsWaldkraiburg
gekündigt wurde und diesedurch ungarische
Leiharbeitnehmer einer ungarischen Gesell-
schaftersetztwurden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 14. Oktober 2003

Wenn essich bei den ungarischenArbeitnehmernum Leiharbeitneh-
mer handelnwürde,wäredie Beschäftigung schonwegendesgenerel-
len Verbots der Zulassungarbeitserlaubnispflichtiger Leiharbeitneh-
mer illegal und hätte wedervon der Bundesanstalt für Arbeit geneh-
migt noch von dem zuständigenGericht als rechtmäûig anerkannt
werdenkönnen.Da essichvorliegendum eineFirmenkooperation im
Rahmen der Werkvertragsarbeitnehmer-Vereinbarung mit Ungarn
handelt,stellt sich die Frage von Arbeitsmarktschutzklauselnals Ge-
genstandder völkerrechtlichen Vereinbarung.

Aus Sichtder Bundesanstalt für Arbeit und der Bundesregierung geht
das Sozialgericht Nürnberg zu Unrecht davon aus, dass in der
deutsch-ungarischenWerkvertragsvereinbarungkeine die Ablehnung
der Genehmigungrechtfertigende Arbeitsmarktschutzklauselenthal-
ten ist. Die Bundesanstaltfür Arbeit wird deshalbeine gerichtliche
Überprüfung desBeschlussesbeantragen und ihre Rechtsauffassung
untermauern.

Es ist zwar richtig, dasseine der Arbeitsmarktschutzklauseli. S. d.
§285 Abs.1 SGB III entsprechendeFormulierung nicht ¹expressis
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verbisª in das deutsch-ungarische Abkommen vom 3. Januar 1989
i. d. F. vom 6. Juni 1991bzw. 25./30.März 1992aufgenommenwur-
de. Eine AuslegungdesgesamtenTextesder Vereinbarungwie auch
deren Sinn und Zweck im Rahmen des Arbeitsgenehmigungsrechts
verlangenjedochdie Berücksichtigung wichtiger Arbeitsmarktschutz-
aspekte.Diese Auslegungwird durch die Bundesregierung und die
Bundesanstaltfür Arbeit im Einvernehmen mit den ausländischen
Vertragsstaatenim Bezug auf alle derartigen Vereinbarungentrotz
der zum Teil unterschiedlichenWortlaute (vgl. Antwort zur Frage12)
vertreten.

Schon in der Präambelder deutsch-ungarischenVereinbarungwird
die ¹Berücksichtigung der ErfordernissedesArbeitsmarktesª als ein
tragender Entscheidungsgesichtspunktherausgestellt. Hinzu kommt
(nachArtikel 3 Abs. 2), dassesbei der Zulassungund Genehmigung
nicht zu ¹einer regionalen und sektoralenKonzentration von Werk-
vertragsarbeitnehmern in einem Wirtschaftszweig ...ª kommen darf.
Diese Formulierung, die in allen Werkvertragsarbeitnehmer-Verein-
barungenenthaltenist, war von Beginnan im Einvernehmenmit Ver-
tragsstaatenund in Kenntnis der betroffenenFirmen und Arbeitneh-
mer im Sinne einer Arbeitsmarktschutzklauselangewendetworden.
TextlicheErgänzungenin späterabgeschlossenenVereinbarungenbe-
stätigendies,da essichdabeinur um Erläuterungenbzw.Präzisierun-
gender bereitsvorhandenenBegriffehandelt.

Allerdings ist die Geltendmachung von Arbeitsmarktschutzgesichts-
punkten gemäû den Werkvertragsarbeitnehmer-Vereinbarungen ge-
genüberder Norm des§285 Abs.1 SGB III in einem wesentlichen
Punkt begrenzt,der allerdingsim vorliegendenFall keineentscheiden-
de Rolle spielt. Die Tatsache,dassz. B. nach Artikel 1 der deutsch-
ungarischen Vereinbarung ¹die Arbeitserlaubnis unabhängig von
Lage und Entwicklung desArbeitsmarktes erteilt wirdª, besagtnach
gemeinsamem Verständnisaller Vertragspartner lediglich, dassvor
der ZulassungeinesausländischenWerkvertragsarbeitnehmers nicht
wie sonstnach §285 Abs.1 SGB III auf den einzelnenArbeitsplatz
bezogeneine Prüfung erfolgendarf, ob (für diesenArbeitsplatz) ein
bevorrechtigter inländischer Bewerber zur Verfügung steht. Diese
Einzelfall-Vorrangprüfung ist ausgeschlossen.Andere arbeitsmarktre-
levanteFakten, etwa eine mit der Beschäftigung der Werkvertrags-
arbeitnehmerzusammenhängende Entlassungoder Kurzarbeit inlän-
discherArbeitnehmer(insbesondere beim deutschenHauptunterneh-
mer) berechtigen jedochzur Verweigerungeiner Genehmigungunter
Arbeitsmarktschutzgesichtspunkten.

Zur weiteren Verstärkung des Arbeitsmarktschutzes von Inländern
hat die Bundesanstaltfür Arbeit im Einvernehmen mit der Bundes-
regierungschonvor geraumerZeit in ihrem Genehmigungsverfahren
besondereVorkehrungen getroffen, damit den Arbeitsmarktschutz-
gesichtspunkten ausreichendRechnunggetragenwird. Diesen Ver-
fahrensschritten wurde auch seitensder Vertragsstaaten nicht wider-
sprochen.

So werden im Bereich der Fleischverarbeitung die Laufzeiten der
Werkverträgeauf maximalein Jahr beschränktund für die Zulassung
von Werkvertragsfirmen bei Bedarf folgende Voraussetzungen ver-
langt:
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· Erklärung desHauptunternehmers,von wemdie Arbeitsleistungen
bishererbrachtwurden,

· StellungnahmedesBetriebsrates,

· Feststellung,dasses in dem Betrieb desAuftraggebers,einemsei-
ner Betriebsteileoder anderen im Arbeitsamtsbezirk und seinen
Nachbarbezirken ansässigenvergleichbaren Betrieben zu keinen
betriebsbedingtenEntlassungenbzw.zu Kurzarbeit kommt,

· Umsetzungennotwendiger Arbeitskräfte aus dem Betrieb oder
einemseinerBetriebsteilesindnicht möglichodernicht zumutbar,

· keinedeutschenSubunternehmer ausder Kooperationmit demBe-
trieb oder einem seiner Betriebsteile,mit dem der ausländische
Werkvertragsunternehmerzusammenarbeiten will, werden entlas-
sen,

· eineNichtgenehmigungder Werkverträgewürdebei der deutschen
Partnerfirmaevtl. zu Kurzarbeit oderEntlassungenführenund

· im Arbeitsamtsbezirk stehenkeine arbeitslosenArbeitskräfte für
die Vermittlung zur Verfügung.

12. Abgeordneter
Max
Straubinger
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung bereit, bei der ungari-
schenRegierungauf Aufnahme von sog. Ar-
beitsschutzklauselnim Rahmender bilateralen
Vereinbarungenzu drängen± wie diesetwain
Vereinbarungenmit Lettland oder Rumänien
geschehenist ± um diesemöglicherweisebe-
stehendeRegelungslückezu schlieûen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 14. Oktober 2003

Der Wortlaut der deutsch-ungarischenVereinbarungund einer Reihe
weiterer VereinbarungendieserArt, die Ende der 80er und Anfang
der 90erJahregeschlossenwurden,unterscheidensich,wie bereitsin
der Antwort zu Frage 11 erläutert, in dem vorliegend relevanten
Zusammenhang von den späteren,ab Mitte der 90erJahrevereinbar-
ten Texten.In denneuerenTexten(z. B. der Vereinbarungmit Rumä-
nien)wurdezur Konkretisierungergänzt:

¹Die in Satz 1 genanntenStellen achten insbesonderedarauf, dass
Werkvertragsarbeitnehmernicht zugelassenwerden,wenn in dem in
der Bundesrepublik DeutschlandansässigenUnternehmenArbeitneh-
mer kurzarbeitenoder kurzarbeitensollenoder der Arbeitsamtbezirk,
in demdie Werkvertragsarbeitnehmerbeschäftigtwerdensollen,über
dasüblicheMaû von Arbeitslosigkeitbetroffenist.ª

Eine ErgänzungdieserArt in den älterenVereinbarungstextenwurde
nicht als erforderlich angesehen,da die betroffenenVertragspartner,
auch die ungarischeRegierung, im Einvernehmenmit Bundesregie-
rung und Bundesanstaltfür Arbeit die in der Antwort zu Frage11dar-
gestellteAuslegungvertraten.

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/1772 ± 16±



13. Abgeordneter
Max
Straubinger
(CDU/CSU)

Wird die Bundesregierung im RahmendesZu-
wanderungsgesetzesund der damit verbunde-
nenÖffnung desdeutschenArbeitsmarktesda-
für Sorgetragen,dassdeutscheArbeitnehmer
und derenArbeitsplätzein diesemZusammen-
hangabgesichertwerden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Gerd Andres
vom 14. Oktober 2003

Tätigkeitenvon ausländischenFirmen ausden EU-Beitrittsstaaten im
Rahmen der industriellen und gewerblichenFleischverarbeitung un-
terliegen,soweitessichnicht um denVerleih von Arbeitskräften han-
delt, dem europäischenDienstleistungsrecht und sind nach dem Bei-
tritt ab 1. Mai 2004 ohne arbeitsgenehmigungsrechtlicheEinschrän-
kungen möglich; der Zugang zur Beschäftigung von Werkvertrags-
arbeitnehmern in diesem Bereich ist somit nicht mehr durch das
Zuwanderungsgesetzsteuerbarund einschränkbar.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

14. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

Welche15 nichtstaatlichen Organisationen ha-
ben im abgelaufenenHaushaltsjahraus den
EinzelplänendesBundesministeriumsfür Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaftsowiedesBundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit die
meisten Förderungen bzw. projektbezogenen
Zuwendungenerhalten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 8. Oktober 2003

Nachfolgend genannteEinrichtungen haben im Haushaltsjahr2002
Förderungenin der angegebenenHöhe erhalten:

geförderteEinrichtung
Förderung

in Euro
Förderung

durch

1. Bundesverbandder Verbraucherzen-
tralenund Verbraucherverbände±
VerbraucherzentraleBundesverband
e.V. ± (vzbv),Berlin

9079719 BMU/
BMVEL

2. Forschungsinstitut für die Biologie
landwirtschaftlicher Nutztiere
(FBN), Dummerstorf

8028000 BMVEL
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geförderteEinrichtung
Förderung

in Euro
Förderung

durch

3. Zentrum für Agrarlandschafts-und
Landnutzungsforschunge.V.
(ZALF), Müncheberg

6970000 BMVEL

4. Gemeinschaftzur Förderungder pri-
vatendeutschenPflanzenzüchtung
e.V. (GFP)

4785402 BMVEL

5. aid-infodienst ± Verbraucherschutz±
Ernährung± Landwirtschaft,Bonn;
vormals:Auswertungs-und Informa-
tionsdienstfür Ernährung, Landwirt-
schaftund Forstene.V. (aid), Bonn-
BadGodesberg

4664000 BMVEL

6. DeutscheLandwirtschaftsgesellschaft
e.V. (DLG), Frankfurt/Ma in

4000000 BMVEL

7. Kuratorium für Technikund Bauwe-
senin der Landwirtschaft e.V.
(KTBL), Darmstadt

3734000 BMVEL

8. Institut für Agrartechnike.V. (ATB),
Bornim

3328000 BMVEL

9. Institut für Gemüse-und Zierpflan-
zenbaue.V. (IGZ), Groûbeeren

3000000 BMVEL

10. DeutscheEnergie-AgenturGmbH 2756000 BMU

11. DeutschesInstitut für Normung
(DIN), Berlin

2547000 BMU/
BMVEL

12. DeutscheGesellschaftfür Ernährung
e.V.

2198000 BMVEL

13. Umweltstiftung WWF 1754854 BMU

14. Institut für umweltmedizinischeFor-
schung(IUF)

1585000 BMU

15. HandwerkskammerMünster± Bil-
dungszentrum, Münster

1515372 BMVEL

15. Abgeordnete
Gitta
Connemann
(CDU/CSU)

In welcherHöhe wurdendieseOrganisationen
im Einzelnengefördert,bzw.wie hochsinddie
projektbezogenenZuwendungen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 8. Oktober 2003

Die Antwort ergibt sichausvorstehender Tabelle.
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16. Abgeordnete
Marlene
Mortler
(CDU/CSU)

Welche Maûnahmen wird die Bundesregie-
rung ergreifen, um den Einsatz des umwelt-
freundlichennachwachsendenRohstoffesHolz
aus heimischenWäldern insbesondere im öf-
fentlichenBauwesenzu fördern, und wird die
Bundesregierung sich für die Einführung der
Ökobilanz der verwendetenBaustoffeals ver-
bindliches Kriterium bei öffentlichen Aus-
schreibungeneinsetzen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 8. Oktober 2003

Die Koalitionspartner haben sich zu Beginn der Legislaturperiode
daraufverständigt,eineChartazur SteigerungdesHolzverbrauchszu
initiieren. Die Bundesregierung arbeitetzz.gemeinsammit nationalen
ExpertenausWirtschaft, Umwelt und Gesellschaftander Umsetzung.
Ziel ist es,die Holznachfrageund den Holzabsatzin Deutschlandzu
steigern.Dabei habenalle Beteiligtendie Chance,an der Identifizie-
rung konkreter Maûnahmenund derenUmsetzungmitzuwirken.Die
Bundesregierung wird im Rahmender Möglichkeitenauchihren Bei-
trag dazu leisten.Die stärkereVerwendungdes umweltfreundlichen
nachwachsenden Rohstoffes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldernim öffentlichenBauwesenist dabei± auchim SinneinerVor-
bildfunktion ± ein wesentlicherAspekt.

Bei der Erarbeitungdes¹Leitfadens für nachhaltigesBauenª,heraus-
gegebenvom Bundesamtfür Bauwesenund Raumordung im Auftrag
desBundesministeriumsfür Verkehr,Bau-und Wohnungswesen,wer-
denalleKriterien der Nachhaltigkeitberücksichtigt, darunterauchEr-
kenntnisseausökobilanziellenBewertungen.Der Leitfadenist Grund-
lage für Planungenund Ausschreibungenaller Bauvorhaben im Zu-
ständigkeitsbereich desBundes.Konkrete Bewertungsinstrumentefür
nachhaltigesBauen werden derzeit erarbeitet.Die Bundesregierung
hat mit der Einrichtung des institutsübergreifendenArbeitsschwer-
punktes ¹Ökobilanzenª bei der Bundesforschungsanstalt für Forst-
und Holzwirtschaft in Hamburg dazu beigetragen, dassdie Daten-
grundlagenfür wichtige Verwendungsbereichesystematischerhoben
werdenkonnten.

17. Abgeordnete
Marlene
Mortler
(CDU/CSU)

Hatte die erfolgte Überarbeitung der Muster-
bauordnungeneine Benachteiligung von Holz
im Bauwesenzur Folge, zum Beispiel im
Bereich der Versammlungsstättenverordnung,
und wennja, wie wird die Bundesregierung im
Sinneder ¹Charta für Holzª dieseBenachteili-
gungvon Holz beseitigen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 8. Oktober 2003

Die Frage betrifft die Auswirkungen bauordnungsrechtlicher Vor-
schriften auf die Verwendungvon Holz in Gebäuden. Das Bauord-
nungsrechtund damit die Versammlungsstättenverordnung liegt in
der ausschlieûlichenGesetzgebungskompetenzder Länder. Die Bun-
desregierung kann auf den Inhalt des Landesrechts nicht einwirken
und hält daher Wertungenüber etwaigeAuswirkungen des Landes-
rechtsfür nicht angebracht.Soweitder Bundesregierung bekanntist,
habeneinige Länder auf der Grundlage der Muster-Versammlungs-
stättenverordnung bereitsRegelungenerlassen,andereprüfen derzeit
die Umsetzungu. a. auch unter dem in der Frage angesprochenen
Aspekt.Das Themawird auchim Rahmender Gesprächezur Charta
für Holz mit dem Ziel behandelt,die Beteiligung sachverständiger
Vertreter der Holzwirtschaftbei der EntwicklungdieserBauvorschrif-
ten sicherzustellen.

18. Abgeordnete
Marlene
Mortler
(CDU/CSU)

Gehören in dem neuenFörderprogramm für
Dämmmaterialien aus nachwachsendenRoh-
stoffen auchProdukte auf der Basisvon Holz
zu den förderfähigen Materialien, und wenn
nein, wie wird die Bundesregierung dieseBe-
nachteiligung deswichtigstennachwachsenden
Rohstoffesbeseitigen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 8. Oktober 2003

Derzeit sind Dämmstoffe auf der Basis von Holz im Rahmen des
¹Markteinführ ungsprogramms Dämmstoffe aus nachwachsenden
Rohstoffenª (MEP Dämmstoffe)nicht förderfähig.

Das MEP Dämmstoffeläuft seitJuli 2003.Die Maûnahme dient dem
Zweck, Dämmstoffeausnachwachsenden Rohstoffen (Hanf, Flachs,
Getreide, Schafwolle) bei deren Markteinführung zu unterstützen.
DämmstoffeausnachwachsendenRohstoffenweisenim Vergleichzu
herkömmlichenDämmstoffen(z. B. Mineral- und Steinwolle)ökologi-
scheVorzügeauf (ressourcenschonendund CO2-neutral)und können
einenBeitragzur Diversifizierungder heimischenLandwirtschaftleis-
ten.

Danebengibt esweitereNaturfaserdämmstoffeu. a.ausHolz, die ver-
gleichbareökologischeVorzügeaufweisen.DieseDämmstoffewerden
im RahmendesMEP Dämmstoffehingegennicht gefördert. Gründe
für denAusschlussdieserDämmstoffe warenfolgende:

1. Bei den am Markt befindlichen Holzdämmstoffen handelt essich
in der Regelum Produkte,derenRohstoffbasis überwiegend oder
ganzausReststoffender industriellen Holzverarbeitung(z. B. Rest-
holz, Holzhackschnitzel, Sägespäne) besteht.Daher handeltessich
hierbeinur zum Teil um eigensfür die Dämmstoffherstellungpro-
duzierteRohstoffe. Insofern würde ein wesentlicherZuwendungs-
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zweck der Maûnahme (Diversifizierung der land- und forstwirt-
schaftlichenErzeugung)nur eingeschränkterreicht. Bei Dämm-
stoffen ausFlachs,Hanf und Getreide handelt es sich um eigens
hierfür produzierte Rohstoffe, die daher einen deutlich höheren
Beitragzu diesemZuwendungszweckleistenkönnen.

2. Eine Reihevon Holzdämmstoffen ist bereitsseit vielenJahrenam
Markt etabliert. Eine Differenzierung zwischenbereitsetablierten
(nicht förderfähigen) und neuen (förderfähigen) Holzprodukten
brächteAbgrenzungsproblememit sich.

Unabhängigdavonist dasgrundsätzliche Anliegender Gleichbehand-
lung von Holzdämmstoffen mit den derzeit förderfähigenNaturfaser-
dämmstoffenund damit zur Einbeziehungin die Markteinführungs-
maûnahmeverständlich.Insofern ist die Bundesregierungbei einer
Fortschreibung des Programms bereit, zu prüfen, inwieweit neue
DämmstoffeausHolz zukünftig ebenfallsin die Liste der förderfähi-
genProdukteaufgenommenwerdenkönnen.

19. Abgeordnete
Marlene
Mortler
(CDU/CSU)

Welche Initiativen ergreift die Bundesregie-
rung, um den Waldbesitzern eine fundierte
Aus-und Fortbildung zu ermöglichen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Matthias Berninger
vom 8. Oktober 2003

Den Waldbesitzern stehtein breitesAus- und Weiterbildungsangebot
der Länder offen, dasüberdie jeweiligenForst-oderLandwirtschafts-
verwaltungen und insbesondereüber die Waldarbeitsschulenangebo-
ten wird. Darüber hinaus werden in einigen Bundesländern Mobile
Waldbauernschuleneingesetzt,die vor Ort Waldbesitzer in Fragen
der Waldarbeitund Arbeitssicherheit qualifizieren.

Viele Waldbesitzer sind in Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen
nach den Vorschriften des Bundeswaldgesetzeszusammengeschlos-
sen. Für die Führungskräfte dieser Zusammenschlüsserichtet das
BMVEL regelmäûigBundeskongresseaus.Der nächsteBundeskon-
gresswird im November diesesJahresstattfinden.

Die Ergebnisseeinesvom BMVEL finanziertenModellvorhabenszur
Weiterentwicklung Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse werden
zur Fortbildung von Multiplika toren genutzt.Erfahrungenausdiesem
Modellvorhaben fanden darüber hinaus auch Eingang in die AID-
Broschüre¹Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse ± Rechtsformen
und steuerlicheGrundlagen±ª.

Entsprechendden Ergebnissendesfür NovembervorgesehenenBun-
deskongressessindweitereVeröffentlichungengeplant.

Mit dem Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)
bestehteinebundesweittätigeEinrichtung,mit der Aufgabe,die Wirt-
schaftlichkeit und Ertragsleistungder deutschenForstwirtschaft zu
fördern, in dem die Waldarbeitstechnik und die Arbeitsbedingungen
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durch die Entwicklung, Erprobung und Prüfung von Arbeitsmitteln
und deren sachgemäûerAnwendungverbessertwerden.Dabei wird
ein besonderesAugenmerk auf Arbeitssicherheit, Ergonomie und
Umweltverträglichkeitgelegt.Die gewonnenenErgebnissewerdenin
vielfältiger Weise (Veröffentlichungen, Seminare, Workshops und
Messeauftritte,u. a. eigeneMesse im Rahmen der im vierjährigen
Turnus stattfindenden groûen KWF-Tagung, mit mehr als 30000
Besuchern)der forstlichen Öffentlichkeit zugänglichgemacht.Den
Waldbesitzernstehtsomit einesehrguteFortbildungseinrichtungzur
Verfügung.DiesesKuratorium wird zu 50%vom Bund finanziert.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung

20. Abgeordneter
Martin
Hohmann
(CDU/CSU)

Wie vieleEhrenmedaillenbeziehungsweiseEh-
renkreuzeder Bundeswehr in den jeweiligen
Stufen sind in den letzten drei Jahren unter-
schiedennach aktiven Soldaten, Reservisten
und Zivilisten verliehenworden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 13. Oktober 2003

Die gewünschtenInformationen bezüglichder Verleihung von Ehren-
zeichender Bundeswehrsindder folgendenTabellezu entnehmen.

Stufe
GWDL SaZ BS Reservisten Zivil-

personen Gesamt

Ehrenmedaille 991 3001 1 34 4 4031
Ehrenkreuzin Bronze 24 3355 743 58 34 4214
Ehrenkreuzin Silber 1 850 3250 233 56 4390
Ehrenkreuzin Gold 4 42 4041 379 210 4676

Gesamt 1020 7248 8035 704 304 17311

Legende:
GWDL = Grundwehrdienstleistende
SaZ = Soldatenauf Zeit
BS = Berufssoldaten

21. Abgeordneter
Johnannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Wird von Seiten der Bundeswehrbzw. des
Bundesdas derzeit noch bestehendeErschlie-
ûungsbahngleis, das vom sog. Virginia-Depot
(ehem.Kronprinz-Rupprecht-Kasernein Mün-
chen-Lerchenau)kommenddie Detmoldstraûe
und die Lerchenauerstraûe (auf Höhe der
Thaddäus-Robl-Straûe)überquert, um an der
Ecke Schittgablerstraûe/Löwenzahnwegin die
Bahnstrecke in Richtung München-Feldmo-
ching zu münden, weiterhin benötigt, oder
kann diesesGleis unter Berücksichtigung der

DeutscherBundestag± 15.WahlperiodeDrucksache 15/1772 ± 22±



Tatsache,dassdie o.g. Kasernebereitsaufge-
löstwurde,ausSichtdesBundesabgebautwer-
den?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Walter Kolbow
vom 13. Oktober 2003

Die Kronprinz-Rupprecht-Kaserneund das Virginia-Depot wurden
am 1. März 1994/13.Dezember2001 an das AllgemeineGrundver-
mögen des Bundesabgegeben.Das Anschlussgleis befindet sich im
Ressortvermögen des Bundesministeriums der Verteidigung. Die
Eisenbahnverladeanlageist für die Bundeswehr aus militärischen
Gründenweiterhinunentbehrlich.

22. Abgeordneter
Marco
Wanderwitz
(CDU/CSU)

Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung
zu, dassbei der Bundeswehrder Bearbeitungs-
zeitraumvon Weiterbewerbungenbei Soldaten
auf Zeit über sechsMonate beträgt, wenn ja,
hält die Bundesregierung dieseZeitdauer für
zumutbar?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Hans Georg Wagner
vom 14. Oktober 2003

Die Bearbeitung von Weiterverpflichtungsanträgenvon Soldatenauf
Zeit ist in der Zentralen Dienstvorschrift 14/5 ¹Soldatengesetzª ein-
heitlich für die Streitkräftegeregelt.Danachkann sichein Soldatauf
Zeit vor Ablauf seinerDienstzeitbis zu einerGesamtdienstzeit von 20
Jahrenweiterverpflichten. Hierzu soll er rechtzeitig, dasheiût in der
Regel18 bis 24 Monate vor Ablauf der festgesetztenDienstzeit,eine
schriftlicheErklärung abgeben.DieserVorlauf ist grundsätzlich erfor-
derlich, um die Weiterverpflichtungswünscheauf die militärischePer-
sonalbedarfsplanung abzustimmen. In den Laufbahngruppen der
Mannschaftenund Unteroffiziere ist dieseWeiterverpflichtungserklä-
rung unverzüglichmit einer StellungnahmedesnächstenDisziplinar-
vorgesetztender zuständigenpersonalbearbeitenden Stelle vorzule-
gen. Bei einer positiven Entscheidungwird die Dienstzeit dann von
der personalbearbeitendenStelle auf den angegebenenneuen Ver-
pflichtungszeitraum verlängert.Die Mitteilung über die nunmehrige
Dauer der Dienstzeit mussdem Soldatenvor Ablauf der bisherigen
Dienstzeitzugehen.

In diesem± schematischund vereinfacht dargestellten± administrati-
ven Ablauf ist eine sechsmonatigeBearbeitungsdauer regelmäûig
nicht zu erwartenund wäreauchnicht zu akzeptieren.

SolltenIhnen Fälle bekanntsein,in denenderart langeBearbeitungs-
zeitenaufgetretensind, bitte ich mir diesezu schildern,damit jedem
Einzelfallnachgegangenwerdenkann.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

23. Abgeordneter
Ernst-Reinhard
Beck
(Reutlingen)
(CDU/CSU)

Wie viele Kosten verursachenbzw. verursach-
ten jeweilsdie staatsbürgerlichen Bildungsver-
anstaltungendes Bundesamtes für den Zivil-
dienst: ¹Vom Plattenauflegerzum DJª, ¹Das
Glück gehört Dir und mir ± Welche Bedeu-
tung Glück für denMenschenhatª und ¹Hype
und sexy± Medienmarkt in der Postmoderneª
(in: Zeitschrift Zivildienst Heft 7/2003) sowie
¹MusikszeneHier und Heuteª, ¹Buddhismus
± ZwischenTrend und Lebenshaltungª, ¹Big
Brother ± und der Menschim Netzª und ¹Ju-
gendund Globalisierung unter besondererBe-
rücksichtigung von Jugendmusikkulturenª (in:
Zeitschrift ZivildienstHeft 9/2003)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 14. Oktober 2003

Die Vorschrift des§36a Zivildienstgesetzverpflichtet den Bund, für
Dienstleistendewährendder Dauer desZivildiensteszu staatsbürgerli-
chenFragenSeminareanzubieten.Die Teilnahmean diesenSemina-
ren ist freiwillig. Die Formulierungender Seminarthemen dienenals
Anreiz für die Jugendlichen.

Unter dem Oberthema¹Gesellschaftliche Kontroversenum Jugend-
kulturenund Musikstileª fand vom 1. bis3. September2003dasSemi-
nar ¹Vom Plattenauflegerzum DJª statt mit Gesamtkostenvon
2196,88 Euro. Dieses Seminar thematisierte die gesellschaftspoliti-
schenAuswirkungenvon DJ-Jugendkulturen seit den 20erJahrenbis
heute,wobei Theorie mit der Praxis verbundenwurde. Ein wesent-
licher Bestandteildes Seminars, mit sehr diskussionsfreudigen Teil-
nehmern,war die soziologischeDeutungder Jugendkulturenbzw.die
AnalysepolitischerArbeit Jugendlicher, die nicht aufgrundvon Theo-
rie, sondernaufgrundkultureller Praxis± hier der Musik ± praktiziert
wird. Dabei wurden Toleranzfragen im Rahmenvon Jugendkulturen
und der Gesellschafterörtert, aber auch eine Debatte über Extre-
mismus,FragendesMinderheitenschutzessowieder Zensuralsauch
über die Drogenproblematik und mögliche Präventionsmaûnahmen
geführt.

Unter dem Oberthema¹Jugendszenenund Kommerzialisierungª fin-
det vom 3. bis 5. November2003dasSeminar¹MusikszeneHier und
Heuteª mit Kostenvon voraussichtlich rd. 2200Euro statt.Behandelt
werden unter dieser Themenwahlinhaltlich u. a. die rechte Musik-
szeneund die damit einhergehende Gefährdung von Jugendlichen
bzw. Abhängigkeiten, die durch Kommerzialisierung und Nach-
ahmungseffekte entstehen.Unterschiedliche Musikszenenbestätigen
und befördern durch Text, Musik und ¹passendesªOutfit ± in der
Regeldurch die unreflektierteÜbernahmeder angebotenen¾sthetik
± extremeEinstellungsmuster von Jugendlichenund jungen Erwach-
senen(Beispiel:Black Metal, Gothik oder ¹Neue DeutscheHärteª).
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Die Teilnehmersollenlernen,sichselbstund ihr Verhalten,dassichin
der Wahl einer bestimmtenMusikpräferenz äuûert, zu reflektieren.
Auf dieserGrundlagesoll der persönliche Standpunktzu denfreiheit-
lich demokratischenGrundwerten in Beziehunggesetztwerden.

Die anderenSeminaresindabgesagtworden.

24. Abgeordnete
Maria
Eichhorn
(CDU/CSU)

Wann ist mit der Umsetzungder Antidiskrimi-
nierungs-Richtlinien (Richtlinie 2000/43/EG
zur AnwendungdesGleichbehandlungsgrund-
satzesohneUnterschied der Rasseoder ethni-
schen Herkunft und Richtlinie 2000/78/EG
zur Festlegung einesallgemeinenRahmensfür
die Verwirklichung der Gleichbehandlung in
Beschäftigung und Beruf) in einem einheitli-
chen arbeits-und sozialrechtlichen Antidiskri-
minierungsgesetzzu rechnen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 23. September 2003

DasBundesministerium für Familie,Senioren,Frauenund Jugendbe-
absichtigt,den arbeits-und sozialrechtlichen Teil aller drei EU-Anti-
diskriminierungs-Richtlinien (Richtlinie 2000/43/EG vom 29. Juni
2000zur Anwendung desGleichbehandlungsgrundsatzesohneUnter-
schiedder Rasseoder der ethnischenHerkunft, Richtlinie 2000/78/
EG vom 27. November2000zur FestlegungeinesallgemeinenRah-
mensfür die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf und Richtlinie 2002/73/EG vom 23. September2002 zur
¾nderungder Richtlinie 76/207/EWG desRateszur Verwirklichung
der Gleichbehandlung von Männern und FrauenhinsichtlichdesZu-
gangszur Beschäftigung,zur Berufsbildung und zum beruflichenAuf-
stieg sowie in Bezugauf die Arbeitsbedingungen) in einem einheit-
lichen Gesetzzur Verhinderungvon Diskriminierungen im Arbeits-
und Sozialrechtund zur Errichtung einer nationalenAntidiskriminie-
rungsstelleumzusetzen.

Die erforderlichen Abstimmungen sollen noch in diesemJahr abge-
schlossenund ein entsprechender Gesetzentwurf Anfang nächsten
Jahresin dasGesetzgebungsverfahreneingebrachtwerden.

25. Abgeordnete
Maria
Eichhorn
(CDU/CSU)

Wie erklärt sich,dasseinerseitsdie Bundesmi-
nisterin für Familie, Senioren,Frauenund Ju-
gend,RenateSchmidt,am4. Juni2003im Aus-
schussfür Familie, Senioren,Frauen und Ju-
gend erklärt hat, dassdas Bundesministerium
für Familie, Senioren,Frauen und Jugenddie
Federführung innerhalb der Bundesregierung
für die Umsetzung in ein Antidiskriminie-
rungsgesetzübernommen hat, aber der Parla-
mentarischeStaatssekretärbei der Bundesmi-
nisterin der Justiz,Alfred Hartenbach,in der
Antwort auf die schriftliche Frage22 der Ab-
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geordnetenSabineLeutheusser-Schnarrenber-
ger vom 24.Juni 2003 in Bundestagsdrucksa-
che 15/1279 die Erarbeitung eineszivilrecht-
lichen Antidiskriminierungsgesetzesin Feder-
führung desBundesministeriumsder Justizan-
gekündigthat?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 23. September 2003

Das Bundesministerium für Familie, Senioren,Frauen und Jugend
hat seit dem 17. März 2003die koordinierendeFederführung für die
Umsetzungder arbeits-und sozialrechtlichen Bestimmungender EU-
Antidiskriminierungs-Richtlinie inne (s.Antwort zu Frage24).

Die allgemeinenzivilrechtlichenAspekteder Antirassismus-Richtlinie
2000/43/EGregeltein vom Bundesministeriumder Justizvorzulegen-
des Gesetzzur Verhinderung von Diskriminierungen im Zivilrecht,
insbesondereden Diskriminierungsschutzim Hinblick auf den Zu-
gangzu und die Versorgungmit Warenund Dienstleistungen, die der
Öffentlichkeit zur Verfügungstehen,einschlieûlich von Wohnraum.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung

26. Abgeordneter
Hartmut
Büttner
(Schönebeck)
(CDU/CSU)

Bleibendie von denKrankenkassen der gesetz-
lichen Krankenversicherung ausgestelltenBe-
freiungsausweise für Zuzahlungen, die zum
Teil bis in das nächsteJahr hinein terminiert
sind, nachVeränderungder gesetzlichenRah-
menbedingungen weiterhin gültig oder endet
die Gültigkeit am31.Dezember2003?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 14. Oktober 2003

Mit dem Gesetzzur Modernisierung der gesetzlichenKrankenversi-
cherung(GKV-Modernisierungsgesetz± GMG) sind¾nderungender
Zuzahlungs-und Härtefallregelungenvorgesehen.Die vollständigeBe-
freiung von Zuzahlungenwird aufgehoben.Eine Befreiung von weite-
ren Zuzahlungenkann für Versicherteerstdanneintreten,wennsiein
einemKalenderjahr bereitsZuzahlungenbis zur Belastungsgrenzein
Höhe von 2 bzw. 1 %ihrer jährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebens-
unterhalterreichthaben,für denRestdesKalenderjahres. DieseNeu-
regelungensollenzum 1. Januar2004 in Kraft treten. Befreiungsbe-
scheideausdem Jahr 2003,die einevollständigeBefreiungaufgrund
der geltendenRechtslage vorsehen,verlieren mit Inkrafttreten der
Neuregelungen ihre Gültigkeit.
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27. Abgeordneter
Hartmut
Büttner
(Schönebeck)
(CDU/CSU)

Trifft eszu, dassnachErkenntnissender Bun-
desregierung die Verwaltungskosten der Kran-
kenkassenin verschiedenen Nachbarländern
erheblich günstiger ausfallen als in Deutsch-
land, beispielsweise in ÖsterreichKosten von
70Euro pro Jahr und Mitglied hingegen in
Deutschland160Euro pro Jahr und Mitglied,
und wennja, welcheSchlüsseziehtsiedaraus?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 14. Oktober 2003

Es dürfte zutreffen,dassin einigenNachbarländern die Verwaltungs-
kostender Krankenkassen niedriger sind als in Deutschland. Grund-
sätzlichist jedochdarauf hinzuweisen,dassinternationaleVergleichs-
zahlen von Verwaltungskostenwenig aussagefähigsind. Wegen der
Unterschiedlichkeit der Gesundheitssysteme ist die Abgrenzungder
Verwaltungskosten i. d. R. schwierig und wenig trennscharf. Solide
Datenhierzuliegennicht vor.

Kennzeichnendfür Österreichist beispielsweiseeine im Vergleichzu
Deutschland(312 Krankenkassen und 130 Erstreckungskassen)sehr
niedrige Anzahl von Krankenkassen (9 Gebietskrankenkassenund 8
Betriebskrankenkassen).WeitereFaktoren, die sichauf die Höhe der
Verwaltungskosten auswirkenkönnen,sind z. B. Verwaltungsabläufe,
die Intensität der Versichertenberatung,Möglichkeiten der Vertrags-
gestaltungoder die Kontrollbefugnisseder Kassen,die in den Nach-
barländernandersausgestaltetsind als in Deutschland,aberauchdie
Buchführungsvorschriften,wasunter Verwaltungskosten fällt, sindun-
terschiedlich ausgestaltet. Die unterschiedliche Höhe von Verwal-
tungskostenin verschiedenen Ländern sagt damit als solche noch
nichtsüberdie Effizienz der Krankenkassenaus.

Wegen überproportionaler Anstiege der Verwaltungskosten in den
vergangenenJahren sind im GKV-Mo dernisierungsgesetz effektive
Maûnahmen vorgesehen,um die Verwaltungskostenzu begrenzen.
Die Verwaltungskostenje Versichertemdürfen im Zeitraum von 2004
bis 2007lediglich in dem Umfang steigen,wie die beitragspflichtigen
Einnahmender Mitglieder. Auûerdemsiehtdie geplanteNeuregelung
vor, dassdie Verwaltungsausgabender Krankenkassen ¹eingefrorenª
werden, wenn sie je Versichertemmehr als 10% über dem Durch-
schnittsbetragaller Kassenliegen.Zusätzlichmüssendie Kassenzu-
künftig die Höhe ihrer Verwaltungsausgabenund der Vorstandsgehäl-
ter veröffentlichen,damit die Versicherteneinen besserenÜberblick
überdie Verwendung ihrer Beiträgeerhalten.

28. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregie-
rung über den Standder Bearbeitungvon An-
trägen zur Akkreditierung von strukturierten
Behandlungsprogrammen für chronische
Krankheiten durch das Bundesversicherungs-
amt (BVA) vor, und wie bewertetdie Bundes-
regierungdiesenSachstand?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 8. Oktober 2003

BeinaheausallenRegionenDeutschlandssindAnträgeauf Zulassung
von strukturierten Behandlungsprogrammen (Disease-Management-
Programmen)zu der Indikation Diabetesmellitus Typ 2 gestelltwor-
den, zur Indikation Brustkrebs liegen Anträge aus zwei Regionen
(Nordrhein und Westfalen-Lippe) vor. Das Bundesversicherungsamt
hat bisher 163 Anträgen auf Zulassungvon strukturierten Behand-
lungsprogrammenentsprochen.WeitereAnträge,die in der Mehrzahl
im Juni und Juli 2003eingegangensind,werdenderzeitvom Bundes-
versicherungsamt(BVA) geprüft.

Anzumerken ist, dassdie in §137gAbs.1 desFünften BuchesSozial-
gesetzbuch (SGBV) aufgezeigte Möglichkeit der Antragstellung
durchdie Verbändein der Praxisnicht genutztwird. Die Mitgliedskas-
sen der jeweiligen Verbändevereinbarenvoneinander abweichende
Programmbestandteile und handelngetrennt.Dies bedeutet,dassin
der Regelfür jedeIndikation Einzelanträge von allenKrankenkassen
mindestensje Bundeslandbzw. je Region,die sichan demGebietder
zuständigenKassenärztlichen Vereinigungorientiert, gestelltwerden.
Da die ProgrammebundesweitorganisierterKrankenkassen den vor
Ort abgeschlossenenVerträgen zwischenKassenärztlichen Vereini-
gungenund Krankenkassen angepasstwerden,wird auchvon diesen
Krankenkassen zumindestfür jedesBundeslandein getrennterAntrag
pro Indikation gestellt.

29. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Auffassungder
medizinischen Projektleiterin Disease-Manage-
ment-Programm AOK Rheinland, dass die
¹formalisitsche Akkreditierungspolitikª durch
das BVA eine hohe Hürde zur Beantragung
strukturierter Behandlungsprogramme für
chronische Krankheiten darstellt (vgl. ¾rzte
Zeitung vom 25.September 2003), und wenn
nein,warumnicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 8. Oktober 2003

Die zitierte Auffassungder medizinischenProjektleiterin Disease-Ma-
nagement-ProgrammAOK Rheinlandwird von der Bundesregierung
nicht geteilt.Nach §137gAbs.1 Satz1 SGBV hat dasBVA auf An-
trag einer Krankenkasse die Zulassungvon strukturierten Behand-
lungsprogrammen zu erteilen,wenn die Programmeund die zu ihrer
Durchführung geschlossenenVerträgedie in der Risikostruktur-Aus-
gleichsverordnung (RSAV) genanntenAnforderungen erfüllen. Die
finanzielleFörderungder strukturiertenBehandlungsprogrammeüber
den Risikostrukturausgleich(RSA) macht eine intensivePrüfung der
Programmeund aller damit zusammenhängenden Unterlagen erfor-
derlich,um die erforderlicheRechtssicherheit der RSA-Durchführung
zu gewährleisten. Gleichwohl suchendasBundesministerium für Ge-
sundheitund SozialeSicherungund dasBVA unter Beachtungdieser
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Rahmenbedingungen derzeit gemeinsamnach Möglichkeiten, das
Prüfverfahren zu beschleunigen.

30. Abgeordneter
Dr. Hans Georg
Faust
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierung den Sach-
verhalt,dassin Sachsenmehrals90000Doku-
mentations-Bögen zum Disease-Management-
Programm Diabetes durch die niedergelasse-
nen ¾rztinnen und ¾rzte erneut ausgefüllt
werdenmüssenund dassder Ersatzkassenver-
band angekündigt hat, bei falscherErstdoku-
mentation die Zweitdokumentation nicht zu
bezahlen(vgl. ¾rzte Zeitung vom 25.Septem-
ber 2003)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 8. Oktober 2003

Die RSA-wirksameEinschreibung einesVersichertenin ein struktu-
riertes Behandlungsprogramm setzt gemäû§28d Abs.1 der Risiko-
struktur-Ausgleichsverordnung(RSAV) u. a. die gesicherteDiagnose
und die Übermittlung einer aktuellenErstdokumentation durch den
behandelndenArzt an die Krankenkassevoraus.Entsprechend §28f
Abs.2 Satz1 Nr. 2 RSAV ist denKrankenkassen die Erstdokumenta-
tion vom behandelndenArzt innerhalbvon zehnTagennachdemfür
die Einschreibung maûgeblichenArztbesuchzu übermitteln.

Soferndie Krankenkasseeine Datenstellemit der Annahmeder Da-
ten beauftragthat, reicht esaus,dassdie Dokumentationen innerhalb
der Zehntagefristbei der Datenstelleeingehen.Werdendie Dokumen-
tationennicht innerhalbvon zehnTagennachAblauf desDokumenta-
tionszeitraums vollständigund plausibelübermittelt, habendie Kran-
kenkassendie Möglichkeit, in Anlehnungan die Fristenregelung des
§28d Abs.2 Nr. 2 RSAV innerhalb einesZeitraumsvon sechsWo-
chennachAblauf der Zehntagefristdie Nachlieferungeinerfehlenden
Dokumentation oder die Vervollständigung einer unvollständigen
Dokumentation herbeizuführen.

Dokumentationen, die auch nach Ablauf diesesZeitraums noch un-
vollständigoderunplausibelsind,könnennicht verwertetwerden.Da-
mit eineErsteinschreibungzustandekommt, mussder koordinierende
Arzt in diesenFällen dann eineneue,auf aktuellenDaten beruhende
vollständigeund plausibleDokumentationübermitteln;dannkann die
Einschreibungin dasProgrammrechtssichererfolgen.

In dem dem BVA zur ZulassungvorgelegtenProgramm der sächsi-
schen Krankenkassen für ein strukturiertes Behandlungsprogramm
für DiabetesmellitusTyp 2 ist die Errichtung einerDatenstellevorge-
sehen.Das Programm konnte aufgrund noch fehlender Unterlagen
bislangnicht vom BVA zugelassenwerden.Mit der vorläufigenEin-
schreibungder Versichertenin dasProgrammwurde aberbereitsbe-
gonnen,und zwarzu einemZeitpunkt, zu demdie Funktionsfähigkeit
der Datenstellenoch nicht gewährleistet war. Aufgrund der einge-
schränktenFunktionsfähigkeit der DatenstellekonntennachAngaben
desVerbandesder Angestellten-Krankenkassene.V./Arbeiter-Ersatz-
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kassen-Verbandese.V. in einemSchreibenan dasBVA vom 30. Juni
2003 die bis dahin eingegangenen ca. 92000 Dokumentationsbögen
dort nicht ordnungs-und fristgemäû bearbeitet werden. Soweit die
eingereichtenDokumentationsbögendahernicht in der o. g. Frist ge-
prüft und ggf. vervollständigt werden konnten, muss eine aktuelle
Erstdokumentation erstelltund übermitteltwerden,damit nachZulas-
sungder ProgrammeeinesofortigeRSA-wirksameEinschreibungder
Versichertenmöglichist. Bei rechtzeitigerPrüfungist einefristgemäûe
Nachmeldung bzw.Nachmeldung bzw.Korrektur alleinder fehlenden
bzw. unplausiblenDaten von den Leistungserbringern hierfür ausrei-
chend.

Die sächsischenKrankenkassen haben zwischenzeitlicheine andere
Datenstellebeauftragt.Die RSAV enthält keine Vorgabenüber die
Vergütung in strukturierten Behandlungsprogrammen.Die Verein-
barung von Vergütungsmodalitäten ist insoweit Sacheder Vertrags-
partner.

31. Abgeordneter
Klaus
Hofbauer
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt, dass auf-
grund der gestiegenenBeitragsausfälleder Be-
rufsgenossenschaftendurch die zunehmenden
Insolvenzfälleund aufgrunddesAnstiegesder
Fremdlast ¹Insolvenzgeldª, welches die Be-
rufsgenossenschaftenfür die Bundesanstaltfür
Arbeit einziehen,die Beiträgevon kleinenund
MittelständischenUnternehmenan die Berufs-
genossenschaften in den letzten drei Jahren
erheblichgestiegensind, und wenn ja, welche
Maûnahmen beabsichtigt die Bundesregie-
rung, um dieser Entwicklung entgegenzuwir-
ken?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 14. Oktober 2003

Die Bundesregierung geht nicht davon aus,dassdie Beiträgekleiner
und mittelständischerUnternehmen an die Berufsgenossenschaften
innerhalbder letztendrei Jahregenerellgestiegensind.

Bekannt ist der Bundesregierung, dassder Durchschnittsbeitrag zur
eigentlichenUnfallversicherung(ohne Insolvenzgeldumlage) im Jahr
2002erstmalsseit1995(damalsnoch1,46%der Lohnsumme)wieder
leichtangestiegenist: Im Durchschnitt aller Branchenhat sichder Bei-
trag der Unternehmenvon jeweils1,31%der Lohnsummein denbei-
denJahren2000und 2001auf 1,33%in 2002erhöht.

Der Finanzbedarf (Umlagesoll) der gewerblichenBerufsgenossen-
schaftenist im Jahr 2002gegenüberdem Vorjahr um rund 200 Mio.
Euro auf nunmehr 9 Mrd. Euro angestiegen.Dies entspricht einem
Anstiegvon 2,5%.Davon entfällt die Hälfte auf den Anstiegder Bei-
tragsausfälle(101Mio. Euro), die aufgrundvon Unternehmensschlie-
ûungenund Entlassungenhingenommenwerdenmussten.

Dabei stellt sichdie Belastungin deneinzelnenGewerbezweigensehr
unterschiedlich dar: Während etwa in Gesundheitsdienst und Wohl-
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fahrtspflegeim Jahr 2003ein RückgangdesDurchschnittsbeitragszu
verzeichnenist, war die Bauwirtschaftzeitgleichmit Beitragssteigerun-
genkonfrontiert.

Die Umlagefür dasInsolvenzgeld, welchedie Berufsgenossenschaften
für die Bundesanstalt für Arbeit erheben,hat sich von 1091,5Mio.
Euro im Jahr 2000 auf 1448,9 Mio. Euro im Jahr 2001 und auf
2018,2 Mio. Euro im Jahr 2002 erhöht. Die Bundesregierung kann
nicht feststellen,dassdieserAnstieg speziellkleine und mittelständi-
scheUnternehmenbelastet.

Im Hinblick auf dasstarkeAnsteigender Ausgabenfür dasInsolvenz-
geld erscheintes nicht mehr vertretbar, Insolvenzgeldin Höhe des
Nettoarbeitsentgelts ohne betragsmäûige Begrenzung,d. h. auch für
sehr hohe Nettoarbeitsentgelte,zu zahlen.Deshalb beabsichtigtdie
Bundesregierung,die Höhe desInsolvenzgeldeszu begrenzen.Dies ist
GegenstanddesEntwurfs einesDritten Gesetzesfür moderneDienst-
leistungenamArbeitsmarkt(Bundestagsdrucksache15/1515),der sich
gegenwärtigin den parlamentarischenBeratungen befindet.Generell
geht die Bundesregierung davon aus, dassmit der Umsetzungder
Maûnahmen der Agenda 2010 wichtige strukturelle Ursachen der
Wachstumsschwächebeseitigtund der Lohnersatzkostenweiter abge-
senktwerdenund damit die Zahl der Insolvenzeninsgesamtzurück-
geht.

Im Zusammenhang mit dem Unfallversicherungsbeitrag findet seit
vielenJahreneinesolidarischeLastenverteilung zwischenden Gewer-
bezweigenstatt. Dazu wird ein Lastenausgleichsverfahrenzwischen
dengewerblichenBerufsgenossenschaftendurchgeführt. Hiermit wird
den Verschiebungen begegnet,die sich in der branchengegliederten ±
ausschlieûlicharbeitgeberfinanzierten± Unfallversicherungdurch den
allgemeinenStrukturwandelvon der Industrie-zur Dienstleistungsge-
sellschaftergeben.Zugleichwird verhindert,dassdie Beitragslastenin
einzelnenGewerbezweigen über ein verkraftbaresMaû hinausanstei-
gen.Im Baugewerbehat sichdieseEntwicklung durch den gravieren-
den Beschäftigungsrückgangin den letztenJahrenbesondersdeutlich
vollzogen.

Deshalbhat die Bundesregierung im RahmendesGesetzeszur ¾nde-
rung desSozialgesetzbuchesund andererGesetzevom 24. Juli 2003
(BGBl. I S.1526)spezielldiesesLastenausgleichsverfahrenzugunsten
hochbelasteter Branchen wie der Bauwirtschaft erweitert. Darüber
hinausprüft sie ± wie in Beantwortung einer Kleinen Anfrage (Bun-
destagsdrucksache15/1462) mitgeteilt ±, durch welcheMaûnahmen
die gesetzlicheUnfallversicherung im Rahmender Gesamtreformen
der sozialenSicherungssysteme weiter zukunftsfestgestaltetwerden
kann.

32. Abgeordneter
Klaus
Kirschner
(SPD)

Wie viele Anträge liegen von wie vielen ge-
setzlichenKrankenkassen zur Akkreditierung
von strukturierten Behandlungsprogrammen
(DMPs) zur Behandlungvon Diabetesmellitus
Typ 2 und Brustkrebs dem Bundesversiche-
rungsamt(BVA) vor?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 8. Oktober 2003

Derzeit liegen dem BVA knapp 2000 Anträge auf Zulassungvon
strukturierten Behandlungsprogrammen (Disease-Management-Pro-
grammen)für Diabetesmellitus Typ 2 und Brustkrebs vor. Die über-
wiegendeMehrheit der gesetzlichenKrankenkassenhat bereitseinen
odermehrereZulassungsanträgegestellt.

Zu der hohen Zahl der Anträge ist anzumerken,dassdie in §137g
Abs.1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGBV) aufgezeigte
Möglichkeit der Antragstellung durch die Verbände in der Praxis
nicht genutztwird. Die Mitgliedskassender jeweiligenVerbändever-
einbarenvoneinander abweichende Programmbestandteile und han-
deln getrennt. Dies bedeutet,dassin der Regel für jede Indikation
Einzelanträgevon allen Krankenkassen mindestensje Bundesland
bzw. je Region,die sichan dem Gebiet der zuständigenKassenärztli-
chenVereinigungorientiert, gestelltwerden.Da die Programmebun-
desweit organisierter Krankenkassen den vor Ort abgeschlossenen
Verträgen zwischenKassenärztlichen Vereinigungenund Kranken-
kassenangepasstwerden,wird auch von diesenKrankenkassen zu-
mindest für jedesBundeslandein getrennterAntrag pro Indikation
gestellt.

33. Abgeordneter
Klaus
Kirschner
(SPD)

Wie viele Anträge wurden bisher akkreditiert
und wie vielenicht?

34. Abgeordneter
Klaus
Kirschner
(SPD)

Trifft eszu, dassüber Anträge der Kassenzur
Akkreditierung von DMPs durch das BVA
bisher nicht entschiedenwurde, und wenn ja,
warum?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 8. Oktober 2003

Das Bundesversicherungsamthat bisher163 Anträgen auf Zulassung
von strukturiertenBehandlungsprogrammenentsprochen.

WeitereAnträgevon Krankenkassenauf Zulassungvon strukturierten
Behandlungsprogrammen, über die noch nicht entschiedenwurde,
liegendemBVA vor. Nach §137gAbs.1 Satz1 SGBV hat dasBVA
auf Antrag einer Krankenkassedie Zulassungvon strukturierten Be-
handlungsprogrammenzu erteilen,wenn die Programmeund die zu
ihrer Durchführung geschlossenen Verträgedie in der Risikostruktur-
Ausgleichsverordnung (RSAV) genanntenAnforderungen erfüllen.
Die finanzielleFörderungder strukturierten Behandlungsprogramme
überdenRisikostrukturausgleich(RSA) machteineintensivePrüfung
der Programmeund aller damit zusammenhängenden Unterlagener-
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forderlich, um die erforderlicheRechtssicherheit der RSA-Durchfüh-
rung zu gewährleisten. Nach §137g Abs.1 Satz5 und 6 SGBV hat
dasBVA die Zulassunginnerhalbvon drei Monatenzu erteilen,wobei
die Frist als gewahrtgilt, wenn die ZulassungausGründen, die von
der Krankenkassezu vertreten sind, nicht innerhalb der genannten
Frist erteilt werden kann. Eine Fristüberschreitung durch das BVA
liegt bishernicht vor.

35. Abgeordneter
Klaus
Kirschner
(SPD)

SeitwannliegenAnträgevor, die bisherweder
negativ noch positiv vom BVA beschieden
wurden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 8. Oktober 2003

Die Mehrzahl der derzeit vorliegenden Anträge ist im Juni und Juli
2003 eingegangen,eine geringereAnzahl von Anträgen stammt aus
den Monaten April und Mai 2003.DieseAnträge konntenvom BVA
noch nicht abschlieûend beschiedenwerden,weil die Anträge nicht
allezur Zulassungder ProgrammenotwendigenUnterlagenenthielten
oder Korrekturen vorgenommenwerdenmussten,um eineVereinbar-
keit mit den Anforderungen der RSAV herzustellen.In diesenFällen
ist es Aufgabe der Krankenkassen als Träger der Programmebzw.
ihrer Vertragspartner, die notwendigen Zulassungsunterlagenzu ver-
vollständigenund eineAnpassung an die Vorgabender RSAV vorzu-
nehmen, damit das BVA den Programmen gemäû §137g Abs.1
Satz1 SGBV die Zulassungerteilenkann.

36. Abgeordneter
Carl-Ludwig
Thiele
(FDP)

Wie hochwurdenbei Einführung der ¹Riester-
Renteª die Fördermittel angesetzt?

37. Abgeordneter
Carl-Ludwig
Thiele
(FDP)

Von welchenFördergröûengehtdie Bundesre-
gierungfür die kommendenJahreaus?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 7. Oktober 2003

Die Bundesregierungging davon aus,dassdie staatlicheFörderung
der ¹Riester-Renteª in der Endstufe (ab 2008) zu Steuerminderein-
nahmenin Höhe von 12,7Mrd. Euro jährlich führenwürde.Während
der Aufbauphase ergibt sichdarausein entsprechend geringeresFör-
dervolumen:Für die Förderjahre 2002und 2003je rd. 3 Mrd. Euro,
für 2004 und 2005 je rd. 7 Mrd. Euro, für 2006 und 2007 je rd.
10Mrd. Euro.
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38. Abgeordneter
Carl-Ludwig
Thiele
(FDP)

Wie viele Verträge sind zwischenzeitlichseit
dem Start der ¹Riester-Renteª abgeschlossen
worden?

39. Abgeordneter
Carl-Ludwig
Thiele
(FDP)

Wie wird sich nach Auffassungder Bundesre-
gierungzukünftig die Zahl der Neuabschlüsse
von ¹Riester-Renteª-Verträgenentwickeln?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Franz Thönnes
vom 7. Oktober 2003

Nach Auskunft der Verbändesind bis Ende Juni 2003rd. 3,8 Millio-
nen private Altersvorsorgeverträge abgeschlossenworden. Hinzu
kommennoch entsprechende Vorsorgeverträge,die über betriebliche
Versorgungseinrichtungenabgewickeltwerden. Hierzu liegen keine
konkretenAngabenvor. Die Vertragsabschlusszahlenmüssenzudem
im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklungin der zusätzlichenAl-
tersvorsorgegesehenwerden.So verfügtennebenden 3,8 Millionen
privaten AnlegernEnde März 2003rd. 10,5Millionen Arbeitnehmer
in der Privatwirtschaft (ca. 43%) über eine zusätzliche Altersversor-
gungim Rahmenvon Betriebsrentenanwartschaften.

Der Aufbau der zusätzlichenAltersversorgungist damit rd. eineinhalb
Jahrenach ihrem Beginnauf gutemWeg. Die Bundesregierung geht
davonaus,dasssichdieserpositiveTrend in dennächstenJahrenfort-
setzenwird.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

40. Abgeordneter
Reinhard
Grindel
(CDU/CSU)

Wie lässtsichdie AussagedesBundesministers
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen,
Dr. Manfred Stolpe,vor demBauindustriever-
band Bremen-Nordniedersachsenin Bad Be-
derkesa,wonachdie Anbindungder Bundesau-
tobahnA 20 von Lübeck nachder Elbquerung
an die A 1 Hamburg±BremenVorrang vor ei-
ner Fortführung der A 20 als A 22 (Küstenau-
tobahn) hat (Nordseezeitung vom 2. Oktober
2003), mit dem Umstand vereinbaren, dass
beide Verkehrsprojekte im Entwurf für den
Bundesverkehrswegeplanvöllig identischunter
der Rubrik ¹Weiterer Bedarf ± Neue Vorha-
ben mit Planungsrecht und besonderemnatur-
schutzfachlichen Planungsauftrag für WB*ª
aufgeführtwerden?
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41. Abgeordneter
Reinhard
Grindel
(CDU/CSU)

Trifft es zu, dassder Bundesministerfür Ver-
kehr, Bau-und Wohnungswesen,Dr. Manfred
Stolpe, in seinerRede vor dem Bauindustrie-
verband Bremen-Nordniedersachsen erklärt
hat, dassdie naturschutzfachlichen Probleme
auf der Trasse der Küstenautobahn gröûer
sind als bei der Anbindung der Bundesauto-
bahn A 20 an die A 1 und welcheTrassenfüh-
rung hat der Bundesminister bei seiner Ein-
schätzungzu Grundegelegt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 14. Oktober 2003

Bundesminister für Verkehr,Bau-und Wohnungswesen,Dr. Manfred
Stolpe,hat in seinenAusführungenvor demBauindustrieverbandBre-
men-Nordniedersachsenin Bad Bederkesalediglich auf den unter-
schiedlichenPlanungsstandder beidenVorhabenBundesautobahnen
A 20 und A 22 hingewiesen.Um eine Vergleichbarkeit zu ermög-
lichen,hat die niedersächsischeStraûenbauverwaltungin Abstimmung
mit dem Bundesministeriumfür Verkehr, Bau-und Wohnungswesen
eine Verkehrsuntersuchungzur Ermittlung der verkehrlichen, wirt-
schaftlichenund umweltbezogenenWirkungen der Bundesautobahn-
projekte A 20 und A 22 in Niedersachseneingeleitet.Ihre Erkennt-
nissesollenso rechtzeitigvorliegen,dasssiefür eineEntscheidungim
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrenszum 5. Fernstraûenausbau-
änderungsgesetz genutzt werden können, um gegebenenfallseine
Vorschlagslösungzu favorisierenoderzu priorisieren.

42. Abgeordneter
Reinhard
Grindel
(CDU/CSU)

Gibt esbisher Investoren,die sich für ein pri-
vates Betreibermodell einer Elbquerung bei
Glückstadt/Drochterseninteressieren,und ha-
bensieeinebestimmteTrassenführungfür den
weiterenVerlauf der BundesautobahnA 20auf
niedersächsischemGebiet zur Bedingung für
ihr Interessegemacht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 14. Oktober 2003

Es gibt ein beachtlichesInteressean privaten Betreibermodellen auf
Grundlage des Fernstraûenbauprivatfinanzierungsgesetzes(F-Mo-
dell). Dazu gehört auch die Elbquerungbei Glückstadt im Zuge der
BundesautobahnA 20. Eine bestimmteTrassenführung für den weite-
ren Verlauf der BundesautobahnA 20 in NiedersachsenalsBedingung
für das Interesseist dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesenbishernicht bekanntgeworden.

43. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Wie bewertetdie Bundesregierungeine Initia-
tive von Dr. PeterStruck und anderen(Allge-
meineZeitung der LüneburgerHeide, Uelzen,
vom 9. September 2003 S.1 und 3), wonach
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die OrtsumgehungKirchweyhe im Zuge der
BundesstraûeB 4 wieder Teil des Bundesver-
kehrswegeplans werden soll und unterstützt
die Bundesregierung dieseInitiative?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 13. Oktober 2003

Aus Sichtder Bundesregierung ist in der RelationLüneburg±Uelzen±
Wolfsburgnur eineStraûefür denFernverkehrvorzuhalten,und zwar
die neue, im Bundesverkehrswegeplan2003 vordringlich eingestufte
BundesautobahnA 39.Dessenungeachtetkannder DeutscheBundes-
tagzu anderenBewertungenkommen.

44. Abgeordneter
Klaus-Jürgen
Hedrich
(CDU/CSU)

Ist die Bundesregierung bereit, zügig zusätz-
liche Gelder für eine OrtsumgehungKirch-
weyhebereitzustellen,sollteder DeutscheBun-
destagbeschlieûen, die Umgehung wieder in
denBundesverkehrswegeplanaufzunehmen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 13. Oktober 2003

Die BundesregierungunterstütztalleBemühungen,die Projektsumme
der Maûnahmendes¹Vordringlichen Bedarfesªnicht anwachsenzu
lassen.Alternativ zu einer Aufschiebungwäre auch ein Tauschvon
Maûnahmenin Erwägungzu ziehen.EntsprechendeEntscheidungen
desGesetzgeberssolltenzunächstabgewartetwerden.

45. Abgeordnete
Sibylle
Laurischk
(FDP)

Haben sich die BundesrepublikDeutschland
und Frankreich verbindlich verpflichtet, bis
2007eineVerknüpfgungzwischendemfranzö-
sischenTGV-Est und dem deutschenICE zwi-
schenStraûburgund Kehl inklusivedemzwei-
spurigenAusbauder Kehler Rheinbrückeher-
zustellen, oder handelt es sich lediglich um
unverbindliche Absichtserklärungen beider
Regierungen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 8. Oktober 2003

Bei der währendder 81.deutsch-französischenRegierungskonsultatio-
nen getroffenenAbsprache,den TGV-Est und den ICE bis zum Jahr
2007 miteinander zu verknüpfen, handelt es sich um eine Absichts-
erklärung, deren Erfüllung im juristischenSinn nicht einklagbar ist.
Dennoch werden beide Regierungen ihre eingegangenen Verpflich-
tungenerfüllen.

Zur Richtigstellungist ergänzendanzumerken, dassdasdeutscheund
das französischeHochgeschwindigkeitsbahnnetz 2007 über Saarbrü-
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ckenüber eineHochgeschwindigkeitsverbindungmiteinanderverbun-
den sein werden.Der zweigleisigeAusbau der Eisenbahnbrückebei
Kehl und die Ertüchtigung der StreckeKehl±Appenweiersollen vo-
raussichtlich2010realisiertsein.

Diese Zusagesetzt voraus,dassdie für die Erweiterung der Rhein-
brückeerforderlichenVerkehrsmengennachgewiesenwerdenkönnen.
Ein Zeitpunkt für die Fertigstellungder 2. Ausbaustufein Frankreich
von BaudrecourtnachStraûburgist nochnicht bekannt.

46. Abgeordneter
Dr. Klaus W.
Lippold
(Offenbach)
(CDU/CSU)

Welche Daten der passierenden Fahrzeuge±
z.B. digitale Fotoaufnahmen der Fahrzeuge,
Kennzeichennummern oder Informationen zu
denFahrzeugumrissenbzw.-maûenwerdenan
den im Zusammenhang mit der streckenbezo-
genen Lkw-Maut geplanten 300 Autobahn-
Kontrollbrücken erfasst?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 10. Oktober 2003

Die Erfassungder Fahrzeugean den Kontrollbrücken erfolgt gemäû
den gesetzlichenVorgabenim Autobahnmautgesetz. Es werdeneine
digitale Frontaufnahme des Kennzeichensund ein digitales Über-
sichtsbilderstellt.Bei der Durchfahrt unter der Brückewird dasFahr-
zeugvermessen,d. h. Länge,Breite und Höhe desFahrzeugswerden
erfasst.

47. Abgeordneter
Dr. Klaus W.
Lippold
(Offenbach)
(CDU/CSU)

Welche von diesenDaten werden direkt vor
Ort an den Mautkontrollbrücken elektronisch
auf Vorliegen einer Mautpflicht geprüft und
soweit nicht benötigt verworfen, bzw. welche
davonmüssenan eineandereEinrichtung des
Betreibers(z.B. Rechenzentrum) zweckselek-
tronischerPrüfungübertragenwerden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 10. Oktober 2003

Die Daten, die durch die Vermessung erhobenwerden, dienen der
Prüfung der Mautpflicht. Soweit dabei festgestelltwird, dasses sich
um kein mautpflichtigesFahrzeughandelt,werdendieseDaten und
die Daten der digitalenFotosunmittelbar, d. h. nochan der Kontroll-
brücke, gelöscht.Nur die Daten der mautpflichtigen und der nicht
zweifelsfreials mautfrei erkanntenFahrzeugewerdenweiter geprüft.
Hierbei findet ein Datenabgleich mit der zentralenDatenbankstatt.
Wird dabei festgestellt,dassder Mautpflichtige für diese konkrete
Fahrt eingebuchtist, werdendie Daten sofort gelöscht.Ergibt der Da-
tenabgleich,dassesan einer Einbuchungfehlt, werdendie Daten zur
Durchführung desNacherhebungs-und Ordnungswidrigkeitenverfah-
rensweiterbearbeitet.
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48. Abgeordneter
Dr. Klaus W.
Lippold
(Offenbach)
(CDU/CSU)

Durch welche konkreten Maûnahmen wird
sichergestellt, dassdieseDaten am Erfassungs-
ort, währendder Datenübertragungund in an-
derenEinrichtungendesBetreibersvor Zugrif-
fen Dritter geschütztsind?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 10. Oktober 2003

Zum Schutzder Vertraulichkeitder übertragenen Daten werdenVer-
schlüsselungsverfahren eingesetzt. Durch eine Bestätigungsmitteilung
nach jeder Datenübermittlung wird die sichereÜbermittlung garan-
tiert. AuûerdemwerdenSicherungsprotokolle erstellt.Es gibt jeweils
einegeschlosseneDatenkette,die durchkryptografischeSchlüsseleine
vollständige und manipulationsfreie Datenübermittlung gewährleis-
ten.

Daneben existierenSicherheitsmaûnahmenfür das Rechenzentrum
durch Zugangskontrollen. Gegen Angriffe von Unbefugten auf die
Datenbanken sindFirewallsund Virenscannerinstalliert.

49. Abgeordneter
Dr. Klaus W.
Lippold
(Offenbach)
(CDU/CSU)

Welche konkreten Maûnahmen garantieren,
dassdie Daten nichtmautpflichtigerFahrzeuge
(insbesonderePkw) nach erfolgter elektro-
nischerPrüfung sofort, zuverlässigund unwie-
derbringlichgelöschtwerden,und wie wird die
EinhaltungdieserMaûnahmendurch die Bun-
desregierung überprüft?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 10. Oktober 2003

Das Autobahnmautgesetzfür schwereNutzfahrzeuge± ABMG ent-
hält datenschutzrechtlicheBestimmungenin §4 Abs.2, §7 Abs.2 und
§9. Dabei enthält§9 ABMG detaillierteLöschungsfristen. An diesen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen hat der Bundesbeauftragte für
denDatenschutz (BfD) mitgewirkt.

GemäûdenAnforderungen desBetreibervertragesmussdasMautsys-
tem die Anforderungen desDatenschutzesin jedem Einzelfall erfül-
len. Der Betreiberhat einenDatenschutzbeauftragtenbestellt,der die
EinhaltungdesDatenschutzesüberwacht. Danebenwird dasBundes-
amt für Güterverkehrdie Prüfung der EinhaltungdesDatenschutzes
übernehmen.Die Kontroll e der informationstechnischenFunktionen
ist in denPrüfplan desBundesamteseinbezogen.

Der Betreiberunterliegt der Kontroll e durch den BfD. Der BfD hat
bereitseine datenschutzrechtlichePrüfung desVerfahrensnach des-
senEinführungangekündigt.
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50. Abgeordneter
Dr. Michael
Luther
(CDU/CSU)

Gibt es seitensder Bundesregierung Überle-
gungen,durch eine Novellierung der Verord-
nungüber denBetriebvon Kraftfahrunterneh-
menim Personenverkehr (BOKraft) die bisher
bundeseinheitliche Taxifarbe ¹hellelfenbeinª
abzuschaffenund die Farbeder Taxenvariabel
zu gestalten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 8. Oktober 2003

Nein. Der Bundesregierung ist jedoch bekannt, dassdie Regierung
des Saarlandeseine entsprechende Bundesratsinitiative (Vorlage ge-
mäûArtikel 80Abs.3 GG) ergreifenwill.

Die von der saarländischen Regierung beabsichtigteInitiative umfasst
noch eine weitere¾nderungder BOKraft, mit der die bisher einge-
schränkteWerbunganTaxisfreigegebenwerdensoll.

51. Abgeordneter
Dr. Rolf
Mützenich
(SPD)

Wie groû ist die Zahl der jährlich im Straûen-
verkehr verunglückten Rad fahrendenKinder
auf Sichtder letzten10Jahre?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 8. Oktober 2003

In der amtlichenStraûenverkehrsunfallstatistik werdennicht ¹verun-
glückteRad fahrendeKinderª erfasst,sondern¹verunglückte Kinder
alsFahreroderMitfahrer auf Fahrrädernª.

Im Jahr 2002verunglücktendanachinsgesamt13557 Kinder, davon
42 Kinder tödlich. Im Vergleich zum Jahr 1993 mit 17827 verun-
glückten und 117 getötetenKindern bedeutetdies einen Rückgang
der Verunglücktenzahl von 24% und eine Verringerung der Anzahl
der getötetenKinder um 64%.

52. Abgeordneter
Dr. Rolf
Mützenich
(SPD)

Wie hoch ist dabeider Anteil derjenigenKin-
der, die Kopfverletzungen davongetragen ha-
ben, und liegen der Bundesregierung Zahlen
bezüglich eines signifikant sinkendenVerlet-
zungsrisikosbei Helm tragendenKindern vor?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 8. Oktober 2003

Im Rahmen der amtlichen Straûenverkehrsunfallstatistik werden
keine spezifischenVerletzungsmuster erfasst. Eine Sonderuntersu-
chung der MedizinischenHochschuleHannover (Forschungsprojekt
¹Erhebungen am Unfallortª; Jahre 1985 bis 1999) von insgesamt
3414 im Groûraum Hannover verunglückten Radfahrer zeigt, das
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knapp 50% der verunglücktenerwachsenenRadfahrer und knapp
40% der Kinder unter 12JahrenKopfverletzungen erleiden.Nur 47
der bei dieser Untersuchung erfasstenFahrradfahrer trugen einen
Helm.

Eine Abschätzung(ohne Altersdifferenzierung)despotentiellenNut-
zenseinesHelms auf BasisdieserUntersuchung ergab,dassbei einer
Helmtragequote von 100% die Anzahl der getötetenund schwerver-
letztenRadfahrerum ca.20%abnehmenkönnte.

53. Abgeordneter
Dr. Rolf
Mützenich
(SPD)

Sind der Bundesregierung Auswirkungen und
Ergebnisseauf Fahrrad fahrendeKinder aus
den Ländern bekannt, die in der Vergangen-
heit einegesetzlicheFahrradhelmpflicht einge-
führt haben?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 8. Oktober 2003

Erkenntnissezu Auswirkungen einer gesetzlichenHelmtragepflicht
für Radfahrer liegen für die auûereuropäischenLänder Neuseeland
und Australienvor. BerichteübereinenAnstiegder Helmtragequoten
sowieeineVerringerung der Kopfverletzungengeheneinhermit einer
AbnahmedesFahrradverkehrs in Folge der gesetzlichenHelmtrage-
pflicht.

54. Abgeordneter
Dr. Rolf
Mützenich
(SPD)

Ist die Bundesregierungbereit, darüber nach-
zudenken,eine Helmpflicht für Fahrrad fah-
rendeKinder einzuführen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 8. Oktober 2003

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
(BMVBW) hat sichmit der Frageder Notwendigkeit der Einführung
einer gesetzlichenHelmtragepflicht für Radfahrerallgemeinund spe-
ziell mit der für Rad fahrendeKinder bereitswiederholtbefasst.Das
BMVBW wirbt seit Jahrenfür das freiwillige TrageneinesFahrrad-
helms.Im Programm für mehr Sicherheitim Straûenverkehr wurde
zur Helmtragepflicht für Radfahrer z. B. ausgeführt: ¹Das Tragen
eines Fahrradhelmeskann die Unfallfolgen für Fahrradfahrer, vor
allem VerletzungendesKopfes, verhindernoder zumindestmindern.
Die Einführung einer gesetzlichenHelmtragepflicht ist im Hinblick
auf weit verbreitet fehlendeAkzeptanzund eingeschränkte Durchset-
zungsmöglichkeiten problematisch. DeshalbsetztdasBundesministe-
rium für Verkehr,Bau-und Wohnungswesenweiterhinauf dasfreiwil-
lige Tragen solcherHelme und wird im Rahmender Verkehrserzie-
hungund -aufklärungverstärktdafür werben.ª

Einer gesetzlichenRegelungeiner Helmtragepflicht speziellfür Rad
fahrendeKinder stehenfolgendeGründeentgegen:
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± Die EinhaltungeinergesetzlichenVorschrift müsstezu ihrer wirksa-
men Durchsetzung regelmäûigmit einer Buû- oder Verwarnungs-
geldandrohung verbundenwerden;Kinder bis 14 Jahre sind aber
nicht strafmündig.

± Eine Buû- oder Verwarnungsgeldandrohungan die Personensorge-
berechtigten (Eltern) scheidetvon vornhereinaus,da sie nicht für
das Verhalten der Kinder auûerhalbihres Blickfeldesverantwort-
lich gemachtwerdenkönnen.

± Kinder und noch stärker Jugendliche würden eine gesetzliche
Pflicht, die nur sietrifft und die Erwachsenenausnimmt,wegender
Vorbildfunktion der Erwachsenennicht akzeptieren.Sie würden
der Vorschrift freiwillig kaumFolgeleisten.

Die ausletztemAnstrich herzuleitende Konsequenzwäredie Einfüh-
rung einergesetzlichenHelmtragepflicht für Radfahrerallgemein.Mit
ihr wärenabernegativeFolgenfür die von der Bundesregierung ange-
strebtestärkereNutzung des Fahrrads ± insbesondere im Kurzstre-
ckenverkehr± zu besorgen.Denn eineHelmtragepflicht wird von der
überwiegenden Zahl der RadfahreralsÜbermaûregelungempfunden.
Es kann nicht ausgeschlossenwerden,dasseineHelmtragepflicht die
Attraktivität desFahrradfahrensverringernwürde.

55. Abgeordneter
Günter
Nooke
(CDU/CSU)

WelcheBehördehat die Schlieûungdesauf ei-
nem ehemaligen Flugplatz angelegtenAuf-
fangparkplatzes Preschen/Grenzübergang
BundesautobahnA 15 Bademeuselangeord-
net, und wie bewertetdie Bundesregierung die
Schlieûungdes Auffangparkplatzesvor allem
hinsichtlich der Schlieûungsgründe und der
Befürchtungen, dasses zu einer Verschlechte-
rung der Situationauf der A 15 amGrenzüber-
gangBademeusel kommenwird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Iris Gleicke
vom 8. Oktober 2003

Eine SchlieûungdesAuffangparkplatzesPreschenwurde nicht ange-
ordnet.Der Lkw-Auffangparkplatz bleibt weiter in Betrieb.

56. Abgeordneter
Peter
Weiß
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierungin Vorbereitungder
Einführung der Lkw-Maut eine Abstimmung
mit den Regierungen Frankreichs und der
Schweizhinsichtlich der Etablierung und der
Handhabung der Maut im Bereich der
deutsch-schweizerischenund der deutsch-fran-
zösischenGrenze sowie hinsichtlich eventuel-
ler Ausweichverkehre auf mautfreie Autobah-
nen im grenznahen Ausland herbeigeführt,
und wenn ja, was sind die Ergebnissedieses
Abstimmungsprozesses?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 10. Oktober 2003

Schweiz:Es ist eine Koordinierungsgruppein Weil am Rhein einge-
richtet worden, der Vertreter beider Länder, der betroffenenRegio-
nalbezirke,des Zolls, des schweizerischen Bundesamtes für Straûen
(ASTRA), desBundesamtes für Güterverkehr und desfür die Aufstel-
lung und Installierungder MautterminalszuständigenUnternehmens
angehören.

Die Arbeit der KoordinierungsgruppeWeil am Rhein wurde erfolg-
reich abgeschlossen.Die Anzahl der Mautterminalsund derenStand-
orte auf den Grenzübergängen wurden in Abstimmung mit den
schweizerBehördenfestgelegt.Im grenznahendeutschenund schwei-
zer Raum erfolgt derzeit ± ergänzendzu den bereits festgelegten
Standorten± eine Optimierung des Mautstellennetzes.Der Einsatz
von Infoteamsund dasKommunikationskonzeptsindmit demschwei-
zerischenBundesamtfür Straûeneinvernehmlich festgelegt.

WegeneventuellerAusweichverkehre auf mautfreienStreckenhaben
das schweizerische Bundesamt für Straûen und das Bundesamtfür
Güterverkehr die GrundzügeeinesAusweichkonzeptes für den Fall
erarbeitet,dasseswährendder Einführungsphaseam Grenzübergang
Weil am Rhein zu extremenLkw-Rückstausin dasStadtgebietBasel
kommen sollte. DiesesKonzept soll Anwendung finden, falls Staus
aufgrunderhöhterNachfragenachmanuellerMautentrichtung entste-
hensollten.

Frankreich: Nachdem sich im August eine ablehnendeHaltung der
französischen Behördenzur Errichtung von Mautstellenterminalsauf
ihrem Hoheitsgebietabzeichnete,wurde Anfang September die ¹Ko-
ordinierungsgruppeFrankreichª ins Lebengerufen,in der die betrof-
fenendeutschenund französischen Behördenvertretensind.Auf zwei
Sitzungenmit den Behördenvertretern Frankreichskonnten die Mo-
dalitätenzum Aufbau der Mautstellenterminalsfestgelegtund ein Teil
der Standorteverbindlichbestimmtwerden.

Ein Ausweichkonzeptanalogzur Festlegungmit denschweizerBehör-
denist aufgrundder örtlichenGegebenheitennicht erforderlich.

57. Abgeordneter
Peter
Weiß
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Durch welche Maûnahmen beabsichtigt die
Bundesregierung sicherzustellen, dass Maut-
terminalsin ausreichenderZahl für dasmanu-
elleBuchungsverfahren für Lkw im grenzüber-
schreitendenVerkehr bereitstehenund es so-
mit mit der tatsächlichen Einführung der Lkw-
Maut nicht zu langenWartezeitenund Rück-
stauskommt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 10. Oktober 2003

Insgesamtsind derzeit ca. 290 Mautstellenterminals im Ausland an
Fernverkehrsstraûen in Richtung Deutschlandund auf den Auûen-
grenzenvorgesehen.Ein Groûteil der Terminalswurdebereitserrich-
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tet. An den Mautstellen finden derzeit Schulungen durch Info-Teams
der Toll-Collect GmbH – auch in der jeweiligen Landessprache – statt.
In der Einführungsphase wird die manuelle Einbuchungskapazität
durch die zusätzliche Aufstellung von Containern mit jeweils bis zu
vier Mautstellenterminals erhöht. Die Anzahl der zu errichtenden
Mautstellenterminals pro Standort ist mittels eines datentechnischen
Modells (Lasttest), welches das zu erwartende Verkehrsaufkommen si-
muliert, berechnet worden.

58. Abgeordneter
Gerald
Weiß
(Groß-Gerau)
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung im Gesetz zur Ein-
führung von streckenbezogenen Gebühren für
die Benutzung von Bundesautobahnen mit
schweren Nutzfahrzeugen vom 5. April 2002
(BGBl. I S. 1234) nur die anerkannten Organi-
sationen des Zivil- und Katastrophenschutzes
von der Pflicht zum Entrichten der Lkw-Maut
befreit, nicht aber andere Hilfsorganisationen,
und wenn ja, warum?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Angelika Mertens
vom 13. Oktober 2003

Nach § 1 Abs. 2 Autobahnmautgesetz sind u. a. Fahrzeuge des Zivil-
und Katastrophenschutzes von der Mautpflicht befreit. Anerkannte
Organisationen des Zivil- und Katastrophenschutzes im Sinne dieser
Vorschrift sind auf Bundesebene das Technische Hilfswerk nach § 1
Abs. 2 THW-Helferrechtsgesetz und, wenn sie nach Landesrecht im
Katastrophenschutz mitwirken, insbesondere die in § 20 Abs. 1 Satz 2
des Zivilschutzgesetzes genannten Organisationen: Arbeiter-Samari-
ter-Bund, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Deutsches Rotes
Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser Hilfsdienst.

Die Gebührenfreiheit nur für diese anerkannten Hilfsorganisationen
begründet sich daraus, dass sie im Katastrophenfall Aufgaben der Ge-
fahrenabwehr wahrnehmen, da sie in die staatliche Katastrophenab-
wehrplanung einbezogen sind. Die Einsatzfahrzeuge dieser Hilfsorga-
nisationen werden weitgehend vom Bund beschafft und ausgerüstet.
Sie dienen der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben und werden für
diese Aufgaben vorgehalten.

Die Durchführung humanitärer Hilfsgütertransporte durch andere
Organisationen hat nicht zur Folge, dass diese im Sinne der o. g. Vor-
schriften im Zivil- und Katastrophenschutz mitwirken. Infolgedessen
ist ihre Gleichstellung mit den darin mitwirkenden Hilfsorganisatio-
nen bei der Frage der Mautbefreiung nicht möglich.

Schon im Rahmen der vom 1. Januar 1995 bis zum 30. August 2003
gültigen Regelung der Autobahnbenutzungsgebühr („Eurovignette“)
stellte die Durchführung von Hilfstransporten durch private Organisa-
tionen keinen Befreiungstatbestand dar.
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59. Abgeordnete
Annette
Widmann-Mauz
(CDU/CSU)

Wann ist mit dem Baubeginn des zweiten Bau-
abschnittes des Ausbaus der Bundesstraße
B 27 vom Tübinger Bläsibad bis nach Nehren
(Landesstraße L 394) zu rechnen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 8. Oktober 2003

Der Ausbau der Bundesstraße B 27 Tübingen (Bläsibad)–Nehren
(L 394) wird aus Gründen der Bauvorbereitung, Baudurchführung
und Verkehrsführung Zug um Zug in verkehrswirksamen Abschnitten
realisiert. Nach der Fertigstellung und Verkehrsfreigabe des ersten
Streckenabschnittes zwischen Bläsibad und Pulvermühle (L 230) im
Jahr 2005 ist der kontinuierliche Weiterbau im nächsten, zweiten Bau-
abschnitt bis zur Kreisstraße K 6901 vorgesehen.

60. Abgeordnete
Annette
Widmann-Mauz
(CDU/CSU)

Kann die Bundesregierung ausschließen, dass
der jetzt vom Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen angekündigte konti-
nuierliche Ausbau der Bundesstraße B 27 vom
Tübinger Bläsibad bis nach Nehren – Landes-
straße 394 – (vgl. Schwäbisches Tagblatt vom
25. September 2003) nicht durch eine Zurück-
nahme der Zusage der benötigten Finanzmittel
gestoppt bzw. der Baubeginn des zweiten Bau-
abschnittes verschoben wird?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Achim Großmann
vom 8. Oktober 2003

Der in der Antwort auf Frage 59 beschriebene Weiterbau des zweiten
Bauabschnittes steht unter dem generellen Vorbehalt der jährlich vom
Parlament zu verabschiedenden Bundeshaushalte.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

61. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Wie erklärt die Bundesregierung die Tatsache,
dass Dänemark trotz der starken Reduzierung
der nationalen Fördersummen für erneuerbare
Energien ab 2002, die vom Bundesminister für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
Jürgen Trittin, mit den Worten „Gleichzeitig
kürzt Dänemark Programme zur Förderung
der Erneuerbaren Energien und der Windener-
gie (. . .). Leider hat Dänemark hier von Bayern
gelernt – und das heißt bei der Windenergie
verlieren lernen.“ (Rede des Bundesministers
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
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heit am 16. Februar 2002) vehement und
scharf kritisiert wurde, im Jahr 2002
2 640 MW Leistung in Form von Windenergie-
anlagen exportiert hat, während Deutschland
bei Beibehaltung der durch das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG), gewährleisteten und
von der Bundesregierung befürworteten För-
dersätze für Windenergieanlagen (vgl.
www.bmu.de) im Jahr lediglich 522 MW Leis-
tung in Form von Windenergieanlagen expor-
tiert hat (vgl. DEWI Magazin, Nr. 33, Ausga-
be 2003, S. 24), und sind nach Einschätzung
der Bundesregierung durch die Höhe der För-
dersätze im EEG zu wenig Anreize zum Ex-
port für die deutschen Windenergieanlagen-
bauer und -vertreiber gegeben?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 9. Oktober 2003

Nach einem Rückgang der jährlichen Installationszahlen in Däne-
mark, der nach Angaben der dänischen Windindustrie auf eine Ände-
rung der Windenergieförderung im Jahr 2000 zurückzuführen ist,
haben sich die dänischen Anlagenhersteller auf den Exportmarkt
konzentriert, um ihre Kapazitäten auszulasten. 35 % des dänischen
Exports gingen 2001 nach Deutschland.

Die weltweit zunehmenden Anstrengungen, insbesondere in den Mit-
gliedstaaten der EU, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzubrin-
gen, eröffnen zunehmend Exportmöglichkeiten für deutsche Herstel-
ler von erneuerbaren Energietechnologien. Davon wird nicht zuletzt
die deutsche Windindustrie profitieren können.

Es wird im Übrigen auf die Antwort der Frage 14 der Kleinen Anfra-
ge des Abgeordneten Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) und weiterer
Abgeordneter (Drucksache 15/860) verwiesen.

62. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

In welchen Fällen wirkt sich vor dem Hinter-
grund der kostenlosen Erstzuteilung von Zerti-
fikaten der Emissionshandel prinzipiell auf die
Kosten der Stromerzeugung in Deutschland
aus, und wie wird die Bundesregierung im In-
teresse der Stromverbraucher verhindern, dass
sich diese zusätzlichen Kosten vor ihrem fakti-
schen Eintreten in den Strompreisen in
Deutschland niederschlagen?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 9. Oktober 2003

Die Bundesregierung beabsichtigt, die Emissionszertifikate bei der na-
tionalen Umsetzung der EU-Emissionshandelsrichtlinie bis zum Jahr
2012 kostenlos zuzuteilen. Die Gesamtmenge der Zertifikate wird sich

Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode Drucksache 15/1772– 45 –



an den von der Wirtschaft im Rahmen der Klimaschutzvereinbarun-
gen freiwillig zugesagten Minderungszielen orientieren. Es werden
keine zusätzlichen, über diesen Umfang hinausgehenden Klimaschutz-
leistungen verlangt. Insofern entstehen für die Stromwirtschaft als
Ganzes durch die Begrenzung der Gesamtmenge der Zertifikate keine
zusätzlichen Kosten, die als Rechtfertigung für eine generelle Anhe-
bung des Strompreisniveaus dienen könnten.

63. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Wie genau verteilen sich die jährlichen CO2-
Vermeidungen (in Mio. t) durch den Einsatz
erneuerbarer Energien in den von der Bundes-
regierung in der Antwort des Staatssekretärs
im Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, Rainer Baake,
vom 18. September 2003 auf die schriftliche
Frage 60 in Bundestagsdrucksache 15/1612 ge-
nannten Einsatzformen (große Wasserkraft,
Wärmeerzeugung und Biokraftstoffe) außer-
halb des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG), ungeachtet der Tatsache, dass der
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, Jürgen Trittin, in seiner Re-
de auf dem Neujahrsempfang des BWE/FV
Biogas/VDMA am 28. Janaur 2003 in Berlin,
bei der es ausschließlich um das EEG ging,
ausdrücklich von Einsparungen in Höhe von
50 Mio. t CO2 im Jahr 2002 durch geförderte
erneuerbare Energien, wozu die große Wasser-
kraft nicht zählt, sprach, und welche „Annah-
men“ und „Durchschnittswerte“ bezüglich der
Einsparung konventioneller Primärenergie (in
Steinkohleeinheiten) durch diese Einsatzfor-
men erneuerbarer Energien legt die Bundes-
regierung dabei jeweils zugrunde?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 9. Oktober 2003

Die Aussage des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit in seiner Rede auf dem Neujahrsempfang des BWE/FV
Biogas/VDMA am 28. Januar 2003 in Berlin, dass durch erneuerbare
Energien im Jahr 2002 etwa 50 Mio. t CO2 vermieden wurden, steht
im Kontext der Förderung erneuerbarer Energien in Deutschland
(s. a. die Angaben auf der Internetseite des BMU).

Zur Berechnung dieses Wertes wurde von folgenden Annahmen aus-
gegangen: Bei einer Stromerzeugung von 45 600 GWh (entspricht 5,6
Mio. t Steinkohleeinheiten) aus Wasser (davon große Wasserkraft rd.
21 000 GWh), Biomasse, Wind- und Solarenergie im Jahr 2002 und ei-
nem Emissionsfaktor von 8006 103 kg/GWh ergeben sich vermiedene
Emissionen von 36,5 Mio. t CO2. Bei einer Wärmebereitstellung von
55 500 GWh (entspricht 6,81 Mio. t Steinkohleeinheiten) aus Bio-
masse, Solarthermie und Geothermie und einem Emissionsfaktor von
2366 103 kg/GWh ergeben sich vermiedene Emissionen von 13,1
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Mio. t CO2. Bei einem Biodieseleinsatz von 550 000 t und einem Emis-
sionsfaktor von 2766 103 kg/GWh ergeben sich vermiedene Emissio-
nen von 1,57 Mio. t. In Summe ergibt sich damit der genannte Wert
von rund 50 Mio. t.

64. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Wer genau innerhalb der Bundesregierung ist
fachlich in der Lage, die Vorschläge der aus
Sicht der Bundesregierung in Deutschland füh-
renden und von ihr selbst ausgewählten Wis-
senschaftler und Sachverständigen des so ge-
nannten AK End zu prüfen (vgl. Antwort der
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Fraktion der CDU/CSU „Konsequenzen des
,AK End‘ für die nationale Entsorgung radio-
aktiver Abfälle“ auf Bundestagsdrucksache
15/1457 und Antwort der Bundesregierung auf
die Kleine Anfrage der Fraktion der FDP
„Kosten des vom Arbeitskreis Auswahlverfah-
ren Endlagerstandorte vorgeschlagenen Ver-
fahrens zur Endlagerung radioaktiver Stoffe“
auf Bundestagsdrucksache 15/1512 sowie Ant-
wort der Parlamentarischen Staatssekretärin
beim Bundesminister für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit, Margareta Wolf, vom
17. September 2003 auf die schriftliche Fra-
ge 132 in Bundestagsdrucksache 15/1556), und
warum wurde dann der „AK End“ überhaupt
erst eingerichtet, wenn man dabei berücksich-
tigt, dass die Bundesregierung mit ihrer derzei-
tigen Prüfung, bei der sich nach fast einem
Jahr immer noch kein Ende abzeichnet und
bei der die Bundesregierung nach eigener Aus-
kunft auch keinen Wert auf einen zeitnahmen
Abschluss legt (vgl. Antwort der Parlamentari-
schen Staatssekretärin beim Bundesminister
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, Margareta Wolf, vom 17. September
2003 auf die schriftliche Frage 132 in Bundes-
tagsdrucksache 15/1556), die vom Bundesmi-
nister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit, Jürgen Trittin, mit den Worten „er-
folgreich“, „termingerecht“ und „einvernehm-
lich“ (Pressemitteilung des Bundesministers
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit vom 17. Dezember 2002) gelobte Leistung
des so genannten AK End faktisch in Frage
stellt?

Antwort des Staatssekretärs Rainer Baake
vom 9. Oktober 2003

Die Bundesministerien sowie die Fachbehörden in ihrem Geschäftsbe-
reich verfügen über die notwendige Kompetenz zur Ausübung ihrer
Zuständigkeiten. Die Gründe für die Einrichtung des AKEnd sind aus

Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode Drucksache 15/1772– 47 –



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83-91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (02 21) 97 66 340, Telefax (02 21) 97 66 344

ISSN 0722-8333

der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Frak-
tion der FDP „Endlagerung radioaktiver Stoffe“ auf Bundestags-
drucksache 14/4588 bekannt. Im Übrigen weist die Bundesregierung
die in der Frage enthaltenen Unterstellungen zurück.

Berlin, den 17. Oktober 2003
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